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Beschlussfassung

[0 Beratung in der Lenkungsgruppe
0 Kennthisnahme

nichtoffentlich

offentlich

GR-Sitzungen in Remseck und
Kornwestheim

X X [

Betreff: Anpassung der Gebuhren fir das Mittagessen in den
Kindertageseinrichtungen in Pattonville

Beschlussvorschlag:

Der Anpassung der Gebuhren fUr das Mittagessen in den Kindertagesstatten in
Pattonville um 5% ab 01.10.2025 wird zugestimmt.

Sachdarstellung:

Ab 01. Januar 2025 erfolgte die Angleichung der Elternbeitrdge des Zweckverbands
Pattonville an die Remsecker BetreuungsgebUhren. Die GebUhren fUr das
Mittagessen wurden nicht angeglichen.

Die letzte Erhdhung der GebUhren fUr das Mittagessen in den Kindertagesstatten in
Pattonville erfolgte zum 01. September 2018. Seitdem gelten die GebUhren fUr das
Mittagessen unverdndert weiter.

Zum 01.September erndht die Stadt Remseck die GebUhren fUr das Mittagessen um
4%, die Stadt Kornwestheim um 10%.

Es wird vorgeschlagen, die GebUhren fUr das Mittagessen in den Kindertagesstatten
in Pattonville um 5% zu erhdhen.

Anlagen:

e Anlage 1: Erhdhung Gebuhren fUr das Mittagessen in den Pattonviller Kitas —
Vergleich Remseck / Kornwestheim / Pattonville



Anpassung der Gebiihren fiir das Mittagessen
Stand 01.10.2025

Pattonville Pattonville
Alter Remseck Alter (2V, AWO, Mirjam) (UKI) Kornwestheim
U2 45 € Us 38 € 76 €
U2 89 € U3 76 € 109* 76 €

* Stand 01.09.2024

Remseck: Erhéhung um 4% zum 01.09.2025
KWH: Erhéhung um 10% zum 01.09.2025

Pattonville: Vorschlag Erhohung um 5% zum 01.09.2025

Ausnahme: In den Kitas Bebelstralle, KarlstraRe
und Neckarstralle betrdgt die Gebihr

fir die Vollverpflegung ab 01.09.2025

90 € pro Kind.
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zur
[0 Beschlussfassung in der [ nichtéffentlichen
Beratung in der Lenkungsgruppe offentlichen
Am 18.09.2025
[0 Kenntnisnahme GR-Sitzungen in Remseck und Korn-
westheim

Betreff: Bericht der Gemeindeprifungsanstalt Baden-Wurttemberg zur Prifung der
Bauvausgaben der Jahres 2014 bis 2022 des Zweckverbandes Pattonville - Stellung-
nahme zum Prifungsbericht

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat nimmt vom Ergebnis des Prifungsberichts der Gemeindeprifungs-
anstalt Baden-Wurttemberg zur Prifung der Bauausgaben der Jahres 2014 bis 2022
Kenntnis und stimmt der von der Verwaltung vorgeschlagenen Stellungnahme zu
den Prufungsfeststellungen zu.

Sachdarstellung:

Die Gemeindeprufungsanstalt Baden-Wirttemberg hat in der Zeit vom 11.09.2023 bis
22.09.2023 gemdaB § 114 Abs. 1 Gemeindeordnung die Bauausgaben des Zweckver-
bands Pattonville fUr die Haushaltsjahre 2014 — 2022 als selbstandiger Teil der Uberort-
lichen PrGfung der Haushalts-, Rechnungs- und WirtschaftsfGhrung gepruoft.

Der Gemeinderat ist nach § 114 Abs. 2 Gemeindeordnung Uber den wesentlichen
Inhalt des Profungsberichts zu unterrichten. Soweit keine gesetzlichen Grunde entge-
genstehen, hat dies in 6ffentlicher Sitzung zu erfolgen. Die Verwaltung ist allerdings
auch gehalten, die Einhaltung der Gemeindehaltungsvorschriften und des Daten-
schutzes in Bezug auf den Inhalt des PrOfungsberichts sicherzustellen. DarGber hinaus
ist jedem Gemeinderat auf Verlagen Einsicht in den gesamten PrUfungsbericht zu
gewdhren. Der Profungsbericht besteht aus 12 A-Randnummern. Zu diesen ist Stellung
zu nehmen.
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In Anlage 1 ist die Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse der Prifung als
Auszug aus dem PrUfungsbericht fr den Gemeinderat beigefUgt. In Anlage 2 (nicht
offentlich) sind die wesentlichen Anstdnde und Hinweise wortlich abgedruckt. Sie
werden abgearbeitet werden. Die Verwaltung hat dazu bereits -wie in der rechten
Spalte von Anlage 2 dargestellt- Stellung genommen.

Im weiteren Fortgang wird die Gemeindeprifungsanstalt eine abschlieBende Beur-
teilung abgeben. DarUber und Gber den Abschluss des Profungsverfahrens wird der
Gemeinderat weiter unterrichtet.

Anlagen:

Anlage 1 — Auszug aus dem Prifungsbericht

Anlage 2 - Auflistung Profungsfeststellungen mit Stellungnahme des Zweckverban-
des Pattonville



Anlage 1

2 Wesentliche Inhalte des Prufungsberichts im Sinne von
§ 114 Abs. 4 Satz 2 GemO

Nach § 114 Abs. 4 Satz 2 GemO i. V. m. § 18 Satz 1 GKZ hat der Verbandsvorsit-
zende die Verbandsversammlung (mindestens) tber den wesentlichen Inhalt des Pri-
fungsberichts zu unterrichten. Mit der Bekanntgabe des folgenden Kapitels 2 kann die-
ser Informationspflicht gentigt werden. Auf ein entsprechendes Verlangen ist jedem
Verbandsmitglied (bzw. dessen Vertretung) Einsicht in den Prifungsbericht zu gewah-
ren. Zu den datenschutzrechtlichen Belangen u. a. siehe Kapitel 1 (Allgemeine Hin-
weise).

2.1 Ortliche Priifung der Bauausgaben

Abrechnungsprufungen wurden im Prufungszeitraum sachkundig und erfolgreich
durchgefuhrt. (Rdnr. 1)

2.2 Allgemeine Prufungsfeststellungen

Die Rdnrn. 2, 4 und 9 in den folgenden Kapiteln 4 und 5 waren bereits Gegenstand des
Prifungsberichts der GPA vom 17. Dezember 2014. Mit Schreiben vom 17. April 2015
hat die Verwaltung mitgeteilt, diesen Feststellungen abzuhelfen, was letztendlich zu ei-
ner uneingeschrankten Bestatigung durch die Rechtsaufsichtsbehdrde geflihrt hat. Im
Zuge der Nachschau war demgegenuber festzustellen, dass die Erledigungszusage
nicht eingehalten wurde.

Die Bindefrist wurde erneut auf einen zu langen Zeitraum bemessen. (Rdnr. 2)

Die Vertragsstrafe bei Versto3en gegen die Verpflichtungen des Landestariftreue- und
Mindestlohngesetzes wurde nicht immer vereinbart. (Rdnr. 3)

Wiederholt wurden durch die Verwaltung keine Auskulnfte aus dem Gewerbezentralre-
gister vor der Auftragsvergabe eingeholt. (Rdnr. 4)

gpabw 7



Anlage 1

2.3 Einzelfeststellungen zu den gepruften Bauausgaben

Erweiterung des 6kumenischen Mirjam-Kindergartens

Die Sicherheitsleistungen fir die Vertragserflllung und fir Mangelanspriiche wurden
ohne Beachtung der Schwellenwerte nach der VOB/A vereinbart. (Rdnr. 5)

Regelmallig wurde ohne Begriindung eine verlangerte Frist fur die Falligkeit der
Schlusszahlung festgelegt. (Rdnr. 6)

In einigen Fallen wurden Bauleistungen nicht produktneutral beschrieben. (Rdnr. 7)

In den Leistungsbeschreibungen flr Erdarbeiten wurde der Boden und Fels nicht nach
Homogenbereichen eingeteilt. (Rdnr. 8)

Das Ausfuhren angehangter Stundenlohnarbeiten wurde erneut nicht schriftlich beauf-
tragt. (Rdnr. 9)

Der Auftragnehmer der Garten- und Landschaftsbauarbeiten wurde wegen Abrech-
nungsfehler Uberzahlt. (Rdnr. 10)

Neubau des Naturrasen- und Softballspielfelds in der ArkansasstraRe

Den Nachtragsangeboten lagen mehrfach keine kalkulatorischen Aufgliederungen bei
und sie wurden nicht schriftlich vereinbart. (Rdnr. 11)

Wesentliche zur Kostenkontrolle erforderliche Grundleistungen des Landschaftsarchi-
tekten lagen nicht vor. (Rdnr. 12)

2.4 Prufungsbegleitende Empfehlungen

Kinftig sollte die Unterschrift des Bieters nur noch im Vordruck Angebotsschreiben
nach VOB/A Abschnitt 1 verlangt werden.

Das Einhalten der ,Stammpersonalklausel® sollte bei der Bauausflihrung Gberwacht
werden.

gpabw 8



Anlage 2

Iweckverband Pattonville
Bavausgabenprifung der Gemeindeprufungsanstalt der Jahre
2014 bis 2022

Stellungnahme zum Prufungsbericht - A-Bemerkungen




RdNr.

Text

Stellungnahme

Bei der Bemerkung 1 handelt es sich um eine Bemerkung, die der Stellungnahm nicht bedarf (keine ,,A-Bemerkung").

A2

In den Vergabeunterlagen wurde die Bindefrist mit bis zu 126 Kalen-
dertagen festgelegt:

- Erweiterung des 6kumenischen Mirjam-Kindergartens Metall-
bau- und Verglasungsarbeiten 126 Tage Putz-, Stuck-, Trocken-
bauarbeiten und Warmeddmmverbundsystem 100 Tage Roh-
bauarbeiten 97 Tage Zimmerarbeiten 91 Tage Dachabdich-
tungsarbeiten 74 Tage Kunststofffensterelemente 51 Tage Flie-
senarbeiten 46 Tage Garten- und Landschaftsbauarbeiten 38
Tage

- ErschlieBung der Gewerbeflache Siud, 5. Bauabschnitt Tief- und
Verkehrswegebauarbeiten 66 Tage

- Neubau des Kreisverkehrs Sid am Knotenpunkt L1144 / John-
F.-Kennedy-Allee Tief- und Verkehrswegebauarbeiten 66 Tage

Nach § 10 Abs. 4 VOB/A 2016 sollte die Bindefrist so kurz wie mdglich
und nicht I&nger bemessen werden, als der Auftraggeber fur eine zU-
gige Prufung und Wertung der An-gebote bendtigt. Dies gilt nach §
10 Abs. 4 VOB/A 2019 unverdndert. Eine formularmaBig vom Auftrag-
geber festgelegte Bindefrist ist nach §§ 307 und 308 Nr. 1 BGB unwirk-
sam, wenn sie unangemessen lang vereinbart wird. Unangemessen
lang ist die Frist, wenn sie vom Auftraggeber fur die zogige Profung
und Wertung objektiv nicht bendtigt wird. Von der Unangemessenheit
der Frist ist auszugehen, wenn die VOB-Vorgabe von 30 Kalenderta-
gen erheblich Uberschritten wird und der Auftraggeber keine Grinde
anfUhren kann, die ausnahmsweise eine ldngere Frist rechtfertigen
wurden. Sieht der Auftraggeber eine unangemessen lange Frist vor,
kommt kein wirksamer Vertrag zustande, wenn der Auftraggeber
zwar innerhalb der festgelegten Bindefrist, jedoch erst nach Ablauf
der Ublichen Frist von 30 Kalendertagen den Auftrag erteilt und der

Nach erfolgter Submission priift der Architekt/
Fachingenieur die Angebote nach VOB. Das dau-
ert in der Regel 3 bis 4 Werktage. Den Vergabevor-
schlag mit Erlauterung fir die Vorlage in den zu-
stimmungspflichtigen Sitzungen der Stadte Rems-
eck und Kornwestheim geht an den Geschdaftsfih-
rer. Dieser erstellt dann die Vorlage fir die Gremien
zur Entscheidung Uber die Vergabe. Dies davert in
der Regel mind. 4 Wochen. Sobald aber Ferienzei-
ten sind verlangert sich der Zeitraum. Nach erfolg-
ter Zustimmung der Stadte Remseck und Kornwest-
heim missen die MaBnahmen noch in die Zweck-
verbandsversammlung zur Zustimmung. Um die
Uberschreitung der Bindefrist in Zukunft zu verhin-
dern hat der Zweckverbandvorsitzende entschie-
den Sondersitzungen kurzfristig einzuberufen.




RdNr.

Text

Stellungnahme

Bieter nicht dazu bereit ist, den Auftrag auszufGhren. Dies gilt zumin-
dest, wenn die 30-Tage-frist deutlich Uberschritten wird.

In den Bauakten befanden sich zu den vorgenannten Fdllen keine
Begrindungen, die eine ldngere Bindefrist gerechtfertigt hatten.
Auch VergabebeschlUsse des kommunalen Hauptorgans kdnnen,
ohne entsprechende Begrindung, keine Fristen von bis zu 126 Kalen-
dertagen rechtfertigen. Eine Idngere Bindefrist als 30 Kalendertage
sollte kUnftig nur in begrindeten und entsprechend dokumentierten
Ausnahmefdallen festgelegt werden. Ein solcher Fall kann z. B. vorlie-
gen, wenn der Auftraggeber erwartet, dass umfangreiche Nebenan-
gebote, deren Prifung und Wertung einen erheblichen (Zeit-) Auf-
wand erfordern, eingehen werden.

Bereits im Prufungsbericht der GPA vom 17. Dezember 2014 wurde un-
ter Rdnr. 2 die Festlegung zu langer Bindefristen festgestellit.

Die PrUfungsfeststellung ist nunmehr kUnftig zu beachten.

A3

4.2 Vereinbarung einer Veriragsstrafe fur den Fall von VerstoB3en ge-
gen die Verpflichtungen des Landestarifireue- und Mindestlohngeset-
zes Baden-Wirttemberg (LTMG)

A 3 Zum Erstellen der Vergabeunterlagen wurden die Vordrucke des
Kommunalen Vergabehandbuchs (KVHB-Bau) verwendet. Im Vor-
druck ,,Besondere Vertragsbedingungen* (KEV 116.1 (B) BVB) finden
sich unter Nr. 4 Regelungen zu Vertragsstrafen.

Eine Vertragsstrafe fir den Fall, dass gegen das LTMG verstoBen wird,
wurde nicht immer vereinbart, wie z. B. in folgenden Fallen:

- ErschlieBung der Gewerbeflache Sid, 5. Bauabschnitt Tief- und
Verkehrswegebauarbeiten.

- Erweiterung des okumenischen Mirjam-Kindergartens Kunst-
stofffensterelemente, Zimmer-, Metallbau- und Verglasungsar-
beiten.

- Neubau des Naturrasen- und Softspielfeld in der Arkansas-
straBe Flutlichtanlage

Die Zweckverbandsverwaltung hat die Vertrags-
strafen fast durchgdngig gefordert. Bei den nicht
geforderten Gewerken sind die Firmen dem
Iweckverband Firmen bekannt gewesen. Kiunftig
werden die Vertragsstrafen durchgangig verein-
bart.




RdNr.

Text

Stellungnahme

Offentliche Auftraggeber haben seit dem 1. Juli 2013 bei Auftréigen
mit einem voraussichtlichen Auftragswert Gber 20.000 Euro ohne Um-
satzsteuer das LTMG anzuwenden. Ist dieses Gesetz anzuwenden, ist
fur den Fall schuldhafter VerstoBe nach § 8 Abs. 1 LTMG eine Ver-
tragsstrafe zu vereinbaren, auch wenn keine Vertragsstrafe wegen
Verzugs vereinbart wird. Hierzu ist die Regelung unter Nr. 4.2 im Vor-
druck ,,Besondere Vertragsbedingungen* (KEV 116.1 (B) BVB) anzu-
kreuzen.

A4

4.3 Einholen von Auskinften aus dem Gewerbezentralregister

A 4 Nach § 21 Abs. 1 Arbeithnehmer-Entsendegesetz 2 und § 21 Abs. 1
Schwarzarbeitsbekdmpfungsgesetz 3 sollen Bieter (ggf. auch fir lan-
gere Zeit) ausgeschlossen werden, die wegen VerstdBen bei inrer Ge-
werbeaustbung mit einer GeldbulBe von wenigstens 2.500 Euro be-
legt bzw. zu einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer
Geldstrafe von mehr als 90 Tagessatzen verurteilt wurden.

Im Vergabeverfahren haben alle Bieter zundchst eine entsprechende
Eigenerkl&@rung abzugeben. Hierzu wird auf die Vordrucke ,,Angebots-
schreiben nach VOB/A Abschnitt 1* (KEV 115.1 (B) Ang) bzw. ,Eigen-
erkl@rungen zur Eignung* (KEV 179 AngErg Eignung) aus dem KVHB-
Bau verwiesen.

Nach den genannten gesetzlichen Bestimmungen waren die 6ffentli-
chen (kommunalen) Auftraggeber bei Auftragswerten ab einer Hohe
von 30.000 Euro ohne Umsatzsteuer vor der Zuschlagserteilung ver-
pflichtet, von dem Bieter, der den Zuschlag erhalten sollte, AuskUnfte
aus dem Gewerbezentralregister nach § 150a GewO per Post, Fax
oder Online einzuholen.

Entsprechende AuskUnfte wurden in den letzten Jahren nicht einge-
holt.

Seit dem 1. Juni 2022 muUssen &ffentliche Auftraggeber in Vergabever-
fahren eine Ab-frage beim Wettbewerbsregister durchfGhren; die Ab-
frage beim Gewerbezentralregister wird dadurch ersetzt. 1 Das

Seit Bekanntgabe des Prifungsberichtes werden
die Auskunft ab netto 30.000 € stets eingeholt.




RdNr.

Text

Stellungnahme

Wettbewerbsregister soll es &éffentlichen Auftraggebern kinftig er-
moglichen, durch elektronische Abfrage bundesweit nachzuprifen,
ob es bei einem Unternehmen zu relevanten RechtsverstéBen gekom-
men ist. Dabei gelten nach § 6 WRegG folgende Wertgrenzen:

- Offentliche Auftraggeber nach § 99 GWB (z. B. Kommunen)
sind zur Abfrage ab einem geschatzten Auftragswert von
30.000 Euro ohne Umsatzsteuer verpflichtet.

Sektorenauftraggeber nach § 100 Abs. 1 Nr. 1 GWB sowie Konzessi-
onsgeber nach § 101 Abs. 1 Nr. 1T und 2 GWB sind zur Abfrage ab Er-
reichen der EU-Schwellenwerte (s. § 106b GWB) verpflichtet.

Die Abfrage des Wettbewerbsregisters erfolgt Uber ein Webportal des
Bundeskartellamts 2 und ist Sache der Verwaltung und nicht der be-
auftragten Architekten / Ingenieure bzw. auch keine Leistung, die
von den Bietern zu erbringen ist.

Bereits im Prufungsbericht der GPA vom 17. Dezember 2014 wurde un-
ter Rdnr. 4 das versaumte Einholen von Gewerbezentralregisterauszi-
gen festgestellit.

Die PrUfungsfeststellung ist nunmehr kUnftig zu beachten.

Ad

Vereinbarung von Sicherheitsleistungen

Bei Bauleistungen mit Auftragswerten unter 250.000 Euro ohne Um-
satzsteuer und bei Beschrénkten Ausschreibungen wurden durch Fest-
legungen in den Besonderen Vertragsbedingungen Sicherheiten for
die Vertragserfillung und fir M&ngelanspriche vereinbart. Dazu fol-
gende Beispiele mit den Auftragswerten ohne Umsatzsteuer:

- Garten- und Landschaftsbauarbeiten 204.536,28 EUR

- Zimmerarbeiten 101.005,50 EUR

- Putz, Stuck-, Trockenbauarbeiten und Warmeddmmverbund-
system 75.983,96 EUR

- Dachabdichtungsarbeiten 55.554,42 EUR

Vereinbarung von Sicherheitsleistungen werden zu-
kunftig erst ab 250.000 € Netto vorgenommen.




RdNr.

Text

Stellungnahme

- Kunststofffensterelemente 24.989,00 EUR
- Fliesenarbeiten 15.257,00 EUR

Zur Vereinbarung der Sicherheiten wird festgestellt.

Nach § 9c Abs. 1 VOB/A 2019 war unterhalb eines Auftragswertes von
250.000 Euro ohne Umsatzsteuer auf Sicherheitsleistungen fUr die Ver-
tragserfullung sowie in der Regel auch auf Sicherheitsleistungen fur
Mangelanspriche zu verzichten. Sicherheiten fir MaGngelanspriche
unterhalb dieses Betrags durften nur in begrindeten Ausnahmefallen
vereinbart werden (z. B. bei Bauleistungen, die besonders mangelan-
fallig sind oder bei denen Mangel zu groBen Sch&den bzw. Folgekos-
ten fUhren k&nnen).

Bei Beschrdnkter Ausschreibung und bei Freindndiger Vergabe sollten
Sicherheitsleistungen in der Regel nicht verlangt werden, da der Auf-
tfraggeber bei diesen Vergabearten den Bieterkreis selbst aussucht
und die Zuverl&ssigkeit der Bieter im Vorfeld zu priofen hat (§ 9c Abs. 1
Satz 2 VOB/A 2019).

Wird von den Regelvorgaben der VOB/A abgewichen, so sind die
Abweichungen zu begrunden und zu dokumentieren (§ 20 VOB/A
2019). Dies ist hier nicht erfolgt. Auch konnten im PrUfungsverfahren
keine Grunde erkannt oder vorgetragen werden, die ein Abweichen
von den Regelvorgaben der VOB/A zugelassen hatten.

Ab

Verlangerung der Zahlungsfrist fur die Schlusszahlung

Bei den geprUften Fachlosen wurde nach Nr. 7 des Vordrucks ,,Beson-
dere Vertragsbedingungen* (KEV 116.1 (B) BVB) regelmaBig Folgen-
des vereinbart:

»Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung
wird die Frist fUr die Schlusszahlung gem. § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und
den Eintritt des Verzugs gem. § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B verlangert auf 60
Tage."

Die Verldngerung von Zahlungsfristen wird fur be-
grindete Fdlle zukinftig einzelvertraglich verein-
bart.




RdNr.

Text

Stellungnahme

Nach § 16 Abs. 3 Nr. 1 Safz 1 VOB/B wird der Anspruch auf die Schluss-
zahlung als-bald nach Priofung und Feststellung fallig, spatestens je-
doch innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Schlussrechnung.

In begrindeten Fdllen ist eine Verldngerung dieser Frist auf bis zu 60
Tage maoglich. Voraussetzung hierfUr ist, dass die Verldngerung der
Frist, aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbao-
rung sachlich gerechtfertigt ist und ausdrucklich (einzelvertraglich)
vereinbart wurde (§ 16 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 VOB/B).

Nach dem Vergabehandbuch des Bundes (VHB) kommt die Verein-
barung einer verldngerten Frist beispielsweise in folgenden Fallen in
Betracht:

- Umfangreiche Leistungsverzeichnisse mit z. B. mehreren 100
Leistungspositionen.

- Umfangreiche oder schwierige Prifunterlagen (AufmaBe); z. B.
komplexe Begleitunterlagen zur Rechnungsprufung wie Men-
genberechnungen, Zeichnungen sowie sonstige Belege.

- Bauzeiten von mehr als zwdlf Monaten.

Dagegen ist eine Verldngerung der Frist fUr die Profung der Schluss-
rechnung It. dem VHB in der Regel nicht zul&ssig bei Auftrédgen

- mit wenigen Teilleistungen (Positionen),

- mit einfachen Mengeneinheiten (z. B. StUck) und damit einfa-
chen AufmaB- unterlagen

- bis zu einer geschatzten Auftragssumme von 500.000 Euro.

Die Umstdnde des Einzelfalls, die zu der Verldngerung der Frist fUr die
Profung der Schlusszahlung gefUhrt haben, sind in der Vergabedoku-
mentation (§ 20 VOB/A 2019) festzuhalten. Die festgelegte Dauer der
Verldngerung ist ebenfalls zu begrinden. Die Begrundung fUr die Ver-
einbarung der I&dngeren Frist muss in der eigentlichen Vereinbarung
jedoch nicht bereits enthalten sein.
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Text

Stellungnahme

Solche Begrindungen fUr die Verldngerung der Prifungsfrist auf 60
Tage lagen in den o. g. Fallen nicht vor.

Wird eine gegenUber § 16 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 VOB/B verlngerte Frist
vereinbart, ohne dass die Voraussetzungen fUr eine solche Verldnge-
rung vorliegen, ist diese Vereinbarung nach § 307 bzw. § 271a Abs. 2
Nr. 1 BGB unwirksam.

Die Vereinbarung einer ldngeren Priffrist von bis zu 60 Tagen ist for
den Auftraggeber als Verwender der VOB/B mit einem weiteren Risiko
verbunden. Stellt sich nachtréglich heraus, dass ein Ausnahmefall,
welcher zu einer Verldngerung der PrUffrist berechtigt, nicht vorliegt,
ist die VOB/B nicht mehr als Ganzes vereinbart mit der Folge, dass die
AGB-rechtliche Privilegierung entfallt und eine isolierte Inhaltskontrolle
vorzunehmen ist.

Dies hat zur Folge, dass bestimmte fUr den Auftraggeber gunstige Re-
gelungen der VOB/B ihre Wirksamkeit verlieren und sich der Auftrag-
geber hierauf nicht mehr berufen kann (z. B. die Regelung Uber die
Ausschlusswirkung der vorbehaltlosen Annahme der Schlusszahlung, §
16 Abs. 3 Nr. 2 ff. VOB/B).

A7

Produkivorgaben in Leistungsverzeichnissen

Obwohl der Auftragsgegenstand hinreichend beschrieben werden
konnte, wurden bei einigen Ausschreibungen in verschiedenen Positi-
onen des Leistungsverzeichnisses Fabrikate sowie Leitfabrikate (Fabri-
kate mit dem Zusatz ,,oder gleichwertig") vorgegeben.

- Kunststofffensterelemente

- Dachabdichtungsarbeiten

- Putz-, Stuck-, Trockenbauarbeiten und Warmeddmmverbund-
system

- Sanitdarinstallation

Dazu ist Folgendes festzustellen:

Produkivorgaben werden zukinftig begrindet.
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Nach § 7 Abs. 2 VOB/A 2019 war die Leistung produktneutral zu be-
schreiben. Etwas Anderes héatte nur gegolten, wenn entweder die
Vorgabe eines bestimmten Produktes durch den Auftragsgegenstand
gerechftfertigt war (z. B., weil KompatibilitGtserfordernisse, das Erfor-
dernis einer einheitlichen Wartung oder gestalterische Erfordernisse
vorlagen) oder wenn der Auftragsgegenstand nicht hinreichend ge-
nau und allgemein verstandlich beschrieben werden konnte, wobei
der Produktvorgabe im zuletzt genannten Fall der Zusatz ,,oder gleich-
wertig” angefugt werden musste. Grinde, die eine Produktvorgabe
gerechftfertigt hatten, waren in den vorliegenden Fdllen jedoch nicht
dokumentiert und auch nicht erkennbar.

Des Weiteren ist zu beachten:

Bei einem VerstoB gegen den Grundsatz der produkineutralen Aus-
schreibung besteht das Risiko, dass das Vergabeverfahren zu wieder-
holen ist. So besteht bei Unterschwellenwertvergaben grundsétzlich
die Moglichkeit, dass die Rechtsaufsichtsbehdrde (nach Intervention
eines Bewerbers / Bieters) das Aufheben der Ausschreibung anord-
net, was dazu fGhren wirde, dass die Ausschreibung wiederholt wer-
den musste. Bei europaweiten Vergaben kann es vorkommen, dass
auf Antrag eines Bewerbers ein Vergabenachprifungsverfahren ein-
geleitet wird und die Vergabekammer zu dem Ergebnis gelangt, dass
die Ausschreibung aus den genannten Grinden zu wiederholen sei.

Es wird ferner darauf hingewiesen, dass bei der Vorgabe von Leitfabri-
katen bei der Wertung der Angebote eine Gleichwertigkeitsprifung
vorzunehmen ist. Diese PrUfung ist oft problematisch, zumal sich die
Frage stellt, wie der Ausschreibende die Gleich-wertigkeit des ange-
botenen Fabrikats mit dem Leitfabrikat beurteilen will, wenn er sich zu-
vor auBerstande gesehen hat, das ausgeschriebene Produkt neutral
zZU beschreiben und die wesentlichen Merkmale des Produkts, die ja
auch bei einer Gleichwertigkeitsprifung relevant sind, vorzugeben.
Aus diesem Grund verlangt die Rechtsprechung, zumindest bei EU-
Vergaben, dass der Auftraggeber die Kriterien, nach denen er die
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Gleichwertigkeit eines Alternativprodukts beurteilt, bereits in den
Vergabeunterlagen mitteilt.

Sofern ein Unternehmen vor dem Einleiten des Vergabeverfahrens die
Verwaltung beraten oder sonst unterstUtzt hat, sind die Vergabeun-
terlagen von der Verwaltung auf Neutralitédt zu Uberprifen. AuBBer-
dem hat in diesen Fdllen der Auftraggeber sicherzustellen, dass der
Wettbewerb durch die Teilnahme dieses Unternehmens am Vergabe-
verfahren nicht verfalscht wird.

A8

Ausschreibung von Erdarbeiten

Nach § 7 Abs. 1 Nr. 7 VOB/A 2019 waren die Abschnitte O der Allge-
meinen Technischen Vertragsbedingungen (ATV) der DIN 18299 ff.
VOB/C zu beachten. Seit Inkrafttreten des Ergdnzungsbands VOB/C
2015 ist in den Abschnitten 0.2.8 und 2.3 der DIN 18300 VOB/C 2015
geregelt, dass in den Leistungsbeschreibungen fUr Erdarbeiten die
Einteilung von Boden und Fels entsprechend ihrem Zustand vor dem
Lésen in Homogenbereiche einzuteilen ist. 3 Die frGhere Aufteilung in
sogenannte Bodenklassen wurde aufgegeben.

Es war festzustellen, dass in der Leistungsbeschreibung der Rohbauar-
beiten die Erdarbeiten noch nach den nicht mehr gultigen Regelun-
gen des Abschnittes 2.3 der DIN 18300 VOB/C 2012 in Boden- und
Felsklassen (Klassen 1 bis 7) eingestuft wurden. Beispiele

Pos. 2.004 — Mutterboden abtragen und seitl. lagern
Pos. 2.005 - Baugrubenaushub

Pos. 2.006 — Zulage Bodenklasse 6

Pos. 2.007 — Zulage Bodenklasse 7

Pos. 2.008 — Aushub fur Einzel- und Streifenfundamente
Pos. 2.009 - Zulage Bodenklasse 6

Pos. 2.010 — Zulage Bodenklasse 7

Dazu ist festzustellen:
KUnftig sind beim Erstellen der Leistungsverzeichnisse § 7 Abs. 1 und §
7b Abs. 4 VOB/A 2019 zu beachten.

Zukunftig wird bei Erstellung der Leistungsverzeich-
nisse § 7 Abs. 1 und § 7b Abs. 4 VGOB/A 2019 be-
achtet.
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Die Pflicht, nach Homogenbereichen auszuschreiben, ergibt sich for
kUnftige Falle aus § 7 Abs. 1 Nr. 7 VOB/A 2019, wonach die ,,Hinweise
fUr das Aufstellen von Leistungs-beschreibungen in Abschnitt O der
Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen fUr Bauleistungen
(VOB/C), DIN 18299 ff. zu beachten sind. Der Abschnitt 0.2.8 der DIN
18300 sieht die Beschreibung und Einteilung von Boden, Fels und sons-
tigen Stoffen ,,nach Abschnitt 2" vor. Abschnitt 2 der DIN 18300 bein-
haltet wiederum die Beschreibung nach Homogenbereichen.

Soweit die Ausschreibung vom beauftragten Architekten erstellt
wurde, sollte dieser aufgefordert werden, die Leistungsbeschreibung
entsprechend anzupassen.

A9

Versaumter Abschluss von Stundenlohnvereinbarungen

Die Bauleistungen wurden i. d. R. nach Einheitspreisen ausgeschrie-
ben. In sdmtliche Leistungsverzeichnisse wurden, ergdnzend zu den
Leistungspositionen, noch LV-Positionen / Titel ,,Stundenlohnarbeiten*
aufgenommen, in denen Verrechnungssatze (z. B. fUr Arbeitskrafte,
Baumaterialien, Gerate oder Fahrzeuge) anzubieten waren. Beispiel-
haft werden folgende Fachlose genannt:

- Putz, Stuck-, Trockenbauarbeiten und Warmeddmmverbund-
system 12.173,37 EUR

- Zimmerarbeiten 10.015,63 EUR

- Dachabdichtungsarbeiten 7.964,80 EUR

- Garten- und Landschaftsbauarbeiten 7.376,81 EUR

- Metallbau- und Verglasungsarbeiten 4.208,15 EUR

Dazu ist festzustellen:

Verrechnungssatze werden vorab fur den Fall vereinbart, dass spater,
wdahrend der BauausfUhrung, Zusatzleistungeni. S. v. § 1 Abs. 4 VOB/B
erforderlich werden und diese — vorbehaltlich einer noch zu treffen-
den Stundenlohnvereinbarung — im Stunden-lohn anstatt gemaB § 2
Abs. 6 VOB/B nach Einheitspreisen vergutet werden. Insofern haben
LV-Positionen im Titel ,,Stundenlohnarbeiten* nur den Charakter von

Stundenlohnarbeiten werden zukunftig vereinbart.
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Bedarfspositionen oder von Preislisten, denen im Gegensatz zu den
Leistungspositionen noch keine konkreten Bauleistungen zugrunde lie-
gen. Zum Zeitpunkt der Auftragserteilung sind Stundenlohnarbeiten
damit noch nicht vereinbart.

Voraussetzung fUr eine wirksame Vereinbarung ist, dass diese Vergu-
tungsart vor dem Beginn der Zusatzleistungen ausdrucklich schriftlich
vereinbart wurde (§ 2 Abs. 10 VOB/B).

Uber die vertraglichen Regelungen des § 2 Abs. 10 VOB/B hinaus, ist
von den kommunalen Auftraggebern vorrangig § 18 GKZi. V. m. § 54
GemO zu beachten. Danach sind Anordnungen nur wirksam, wenn
sie von einer vertretungsberechtigten Person des Auftraggebers un-
terzeichnet und schriftlich geschlossen wurden.

AuBerdem wird erst durch die Beauftragung der Stundenlohnarbeiten
eine wirksame Kostenkontrolle méglich, da schon wegen der Prufung
der Zusténdigkeit fUr die Beauftragung die zu erwartende Hohe der
Kosten abzuschd&tzen ist.

Schriftiche Vereinbarungen von Stundenlohnarbeiten wurden bisher
nicht getroffen.

FUr den Abschluss von Stundenlohnvereinbarungen kann der Vor-
druck - KEV 249 StL Vereinbarung - aus dem KVHB-Bau verwendet
werden.

SchlieBlich ist zu beachten, dass die Abrechnung von Bauleistungen
auf Stundenlohnbasis keine vom Auftraggeber frei wahlbare Alterna-
tive zur Abrechnung zusatzlicher, nicht im Vertrag vorgesehener Leis-
tungen nach § 2 Abs. 6 VOB/B, also auf Nachtragsbasis, darstellt.

Auf die GPA-Mitteilung Bau 1/2017 wird erg&nzend hingewiesen.

Fehlende Stundenlohnvereinbarungen wurden bereits im Prifungsbe-
richt der GPA vom 17. Dezember 2014 unter Rdnr. 5 festgestelit.




RdNr.

Text

Stellungnahme

Die Prufungsfeststellung ist nunmehr kinftig zu beachten.

Garten- und Landschaftsbauarbeiten, Schlussrechnung vom 22. Feb-
ruar 2023, Beleg Nr. 2023004505

Pos. 05.0020 - Sandbereichseinfassung Natursteinpflaster abgewolbt

A10

Garten- und Landschaftsbauarbeiten, Schlussrechnung vom 22. Feb-
ruar 2023, Beleg Nr. 2023004505
Pos. 05.0020 - Sandbereichseinfassung Natursteinpflaster abgewolbt

FUr die Sandbereichseinfassung aus Natursteinpflaster wurden 57,81
m? zu insgesamt 7.223,36 Euro abgerechnet (Einheitspreis 124,95
EUR/m?).

Nach Durchsicht der Massenliste und des Abrechnungsplans mit der
Bezeichnung ,,AufmaBplan Fldchen* fiel auf, dass im Aufmal bei der
ovalen Fldche mit der Bezeichnung ,,MSK23" (32,99 m?) versGumt
wurde, die eingefasste und umschlossene Sandfléche abzuziehen
(22,25 m?).

Die Umfassungsfldche der Sandbereichsfldche aus Natursteinpflaster
betrug somit nach CAD-AufmaB nur 10,74 m? (32,99 m? - 22,25 m?).
Uberzahlung:

(32,99 m?-10,74 m?) x 124,95 EUR/m? x 1,19 = 3.308,36 EUR

Der Uberzahlte Betrag wurde zuruckgefordert. Die
Uberzahlung ist am 20.11.2023 bei der Stadtkasse
eingegangen.

All

Nachtrage bei Bauleistungen

Bei den Sportplatzbau- und landschaftsgartnerischen Arbeiten wur-
den, abweichend von der Leistungsbeschreibung, gednderte oder
zusatzliche Leistungen (Nachtrage) i. S. v. § 1 Abs. 3 oder Abs. 4 Satz 1
VOB/B ausgefuhrt.

Die vergUteten Leistungen waren notwendig und die Nachtrage so-
mit dem Grunde nach auch gerechtfertigt; die geforderten Preise
wurden vergUtet. Die Gesamtsumme der Nachtrage lag bei 41.707,04
Euro ohne Umsatzsteuer.

Vom bauausfuhrenden Unternehmen wurden vielfach keine Nach-
tragsangebote mit-samt der notwendigen Kalkulationen und Preis-
nachweise fur Materialien, Stoffe, Nachunternehmerleistungen usw.
vorgelegt. Die fUr die PrOfung relevanten Unterlagen (z. B.

Der Fachbereich Tiefbau und Grinflachen ist Dienst-
leister fur die Unterhaltung und den Betrieb der of-
fentlichen Infrastruktur des Zweckverbandes Patton-
ville. Die MaBnahme Neubau Rasenplatz mit Soft-
ballfeld in Pattonville wurde in der Abwicklung (Aus-
schreibung, Vergabe und Abrechnung) nicht vom
Fachbereich Tiefbau und Griunflachen betreut.

Das Projekt wurde von der GeschaftsfUuhrung des
Zweckverbands Pattonvilles umgesetzt.
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Aufgliederungen der Einheitspreise oder Angabe des Mittellohns so-
wie der Zu-schldge fur Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn) waren in
den Bauakten nicht enthalten, sodass in diesen Fdllen nicht nachge-
wiesen werden konnte, dass eine Prufung der Nachtragsforderungen
auf Ubereinstimmung mit den vertraglichen Regelungen nach § 2
Abs. 5 oder 6 VOB/B sowie - sofern verwendet — Nr. 3 des Vordrucks
»Lusatzliche Vertragsbedingungen* (KEV 117 (B) ZVB) durchgefUhrt
wurde.

Auch wurden schriftfiche Nachtragsvereinbarungen 1 nach § 18 GKZ
i. V.m. § 54 GemO nicht getroffen.

Dazu ist festzustellen:

Werden Nachtrage erforderlich, sind kUnftig von den bauausfUhren-
den Auftragnehmern Nachtragsangebote anzufordern und schriftli-
che Nachtragsvereinbarungen zu treffen (§ 18 GKZi. V. m. § 54
GemO). Nachtragsangebote sind rechtzeitig, d. h. mdglichst noch
vor dem AusfUhren der Nachtrédge oder spatestens dann umgehend
anzufordern, wenn in Rechnungen (z. B. Abschlags- oder Schlussrech-
nungen) VergUtungen fUr Nachtrdge gefordert werden. Nach-
fragsangebote mUssen Mengenangaben enthalten und Gesamtbe-
trdge ausweisen, damit die Zust@ndigkeitsregelungen beachtet wer-
den kdnnen.

Die Herleitung von Nachtragspreisen erfolgte bisher — nach herr-
schender Auffassung — durch Fortschreibung des Vertragspreisni-
veaus, d. h. die vorauskalkulatorisch ermittelten Angebotspreise wur-
den unter Beibehaltung des Preisniveaus um die Anderungen fortge-
schrieben. So waren z. B. nach § 2 Abs. 5 VOB/B bei Leistungsdnde-
rungen die urspringlichen Vertragspreise um die Mehr- oder Minder-
kosten der gednderten Leistungsanteile fortzuschreiben. Es galt der
Grundsatz: ,,Guter Preis bleibt guter Preis, schlechter Preis bleibt
schlechter Preis*".

Diese frUher allgemein anerkannte Vorgehensweise bei der Bildung
von Nachtragspreisen ist durch eine Entscheidung des
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Bundesgerichtshofs infrage gestellt bzw. kinftig hinfallig. 2 Zwar bezog
sich die Entscheidung nicht auf Nachtragsleistungen, sondern auf die
VergUtung von Mehrmengen nach § 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B, die nach
herrschen-der Rechtsmeinung auf Nachtrdge zu Ubertragen ist (ins-
besondere da der Wortlaut des § 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B identisch ist mit
dem des § 2 Abs. 5 VOB/B).

Im Ergebnis hat der Bundesgerichtshof festgestellt, dass § 2 Abs. 3 Nr.
2 VOB/B nur regelt, dass Mehr- oder Minderkosten bei der Vereinba-
rung eines neuen Einheitspreises zu berUcksichtigen sind, nicht aber
wie die Vergutungsanpassung vorzunehmen ist. Sofern sich die Ver-
tragsparteien nicht Gber die Preisbildung des neuen Einheits-preises
einigen (kdnnen), enthdlt der Vertrag eine LUcke, die im Wege der er-
gd@nzen-den Vertragsauslegung zu schlieBen ist. Eine daraufhin vorzu-
nehmende Abwdagung der beiderseitigen Interessen ergibt, dass der
neue Einheitspreis auf der Basis der ,,tat-séchlich erforderlichen Kos-
ten" zuzUglich ,,angemessener Zuschldge" zu bemessen ist.

Wie schon ausgefuhrt, ist davon auszugehen, dass die o. g. Recht-
sprechung auch auf die Kalkulation von Nachtragsleistungen ausge-
dehnt werden kann. Dies zeigen inzwischen dazu vorliegende Urteile
von Oberlandesgerichten, welche die Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofs auf alle Nachtragsleistungen Ubertragen.

FUr die Vereinbarung des Preises der Nachtragsleistung bestehen,
aufgrund dieser neuen Rechtslage, prinzipiell folgende drei Mdglich-
keiten:

- Variante 1 - Freie Preisvereinbarung

Auftraggeber und Auftragnehmer einigen sich auf einen Preis, ohne
dass sich dieser an der Preisermittlung der Vertragsleistung oder an
den tatsdchlich erforderlichen Kosten orientiert.

Nach der o. g. Entscheidung des Bundesgerichtshofs wdre diese Vor-
gehensweise aus vertragsrechtlicher Sicht zwar prinzipiell méglich. For
einen offentlichen Auftraggeber, der dem Gebot der wirtschaftlichen
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und sparsamen HaushaltsfUhrung unterliegt, kommt diese Variante je-
doch allenfalls in Betracht, wenn feststeht, dass der Preis, der fUr die
Nachtragsleistung vereinbart wird, unter dem Marktpreis bzw. unter
dem Preis liegt, der sind aus einer Fortschreibung des Vertragspreisni-
veaus ergeben wirde. Diesen Umstand muUsste der Auftraggeber be-
legen und dokumentieren.

- Variante 2 - Fortschreibung des Vertragspreisniveaus

Die Parteien verfahren wie frGher Ublich und schreiben das Vertrags-
preisniveau fort.

Diese Verfahrensweise kommt in Betracht, wenn keine Erkenntnisse
darUber vorliegen, dass die tatsdchlich erforderlichen Kosten der
Nachtragsleistung von den Kosten abweichen, die sich aus einer Fort-
schreibung des Vertragspreisniveaus ergeben wurden; Preisgrund-
lage der NachtragsvergUtung wdare somit die Urkalkulation.

Bei dieser Variante hat der Auftraggeber den vom Auftragnehmer fir
die Nachtragsleistung geforderten Preis daraufhin zu prifen, ob er vo-
rauskalkulatorisch (durch Fortschreiben des Vertragspreisniveaus) er-
mittelt wurde. Hierzu ist — sofern vorhanden — zuerst auf die kalkulatori-
schen Grundlagen dhnlicher Leistungen aus dem Hauptauftrag zu-
rockzugreifen. 1 Dabei ist es erforderlich, dass der Auftragnehmer
hierfUr die erforderlichen kalkulatorischen Unterlagen (Urkalkulation,
Preisermittiungsvordrucke, Herleitung des Nachtragspreises usw.) vor-
legt.

- Variante 3 - Vergutung der tatsachlich erforderlichen Kosten

Eine Partei verlangt die Abrechnung der Nachtragsleistung auf der
Grundlage tat-séchlich erforderlicher Kosten.

Diese Vorgehensweise kommt in Betracht, wenn eine Partei nach-
weist, dass die tatsdchlich erforderlichen Kosten der Nachtragsleis-
tung unter bzw. Uber den Kosten liegen, die sich aus einer Fortschrei-
bung des Vertragspreisniveaus ergeben wirden.




RdNr.

Text

Stellungnahme

Falls der Auftraggeber der Auffassung ist, dass die tatséchlich erfor-
derlichen Kosten der Nachtragsleistung unter denen liegen, die sich
aus einer Fortschreibung des Vertragspreisniveaus ergeben wirden,
ist es seine Sache, dies nachzuweisen bzw. einen neuen Preis, der den
tatsachlich erforderlichen Kosten entspricht, zu verlangen. Hierzu
kann der Auftragnehmer auch aufgefordert werden, seine Nach-
tragspreisforderungen zu belegen (z. B. Angebots- oder Rechnungs-
nachweise).

Sollte hingegen der Auftragnehmer der Auffassung sein, dass die tat-
s@chlichen Kosten Uber den Kosten liegen, die sich aus einer Fort-
schreibung des Vertragspreisniveaus ergeben wurden, ist von ihm zu
verlangen, dass er diese hdheren Kosten nachweist.

Die Nachweise kdnnen dhnlich denen aus Variante 2 aufgebaut sein.
Diese Unterlagen muUssen in den Bauakten aufbewahrt (§ 18 GKZi. V.
m. § 36 GemHVQO) und fUr die Uberdrtliche PrGfung bereitgehalten
werden (§ 18 GKZi. V. m. § 39 GemHVO).

In den Fallen der Varianten 2 und 3 kann die kalkulatorische Aufglie-
derung des Nachtragspreises z. B. unter Verwendung des Vordrucks

»Aufgliederung eines Einheits- / Nachtragspreises" (KEV 333 (N) Aufgl
Preis 3) vorgenommen werden.

Die angesprochenen kalkulatorischen Aufgliederungen des Nach-
tragspreises sowie des Vertragspreises, aus dem der Nachtragspreis
abgeleitet wird, kdnnen z. B. unter Verwendung des Vordrucks ,,Auf-
gliederung eines Einheits- / Nachtragspreises* (KEV 333 (N) Aufgl Preis
3) vorgenommen werden. Werden vom Unternehmer selbst erstellte
Kalkulationsunterlagen vorgelegt, so sind diese vollumfanglich aufzu-
schlUsseln und alle Rechenwege offenzulegen. Diese Bestimmungen
gelten ebenfalls vollumfénglich beim Nachweis von weiteren Nach-
unternehmerleistungen (z. B. nach Nr. 3.4 des Vordrucks ,,Zusé@tzliche
Vertragsbedingungen* (KEV 117 (B) ZVB), sofern verwendet).
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Vor dem Abschluss von Nachtragsvereinbarungen sind ggf. Be-
schlUsse der fUr die Nachtragsvergabe zustindigen Organe herbeizu-
fUhren. Je nach Art und Umfang eines Nachtrags sind ggf. auch die
Auftragssumme (fUr das Fachlos) und die Kostenprognose fur das ge-
samte Bauvorhaben fortzuschreiben und haushaltsrechtliche Ent-
scheidungen zu treffen.

Al12

Fehlende Kostenkontrolle bei den Architektenleistungen fur die Frei-
anlagen

A 12 Mit dem Architektenvertrag vom 30. August 2013 / 11. Septem-
ber 2013 wurden die Leistungsphasen 1 bis 9 1. S. d. Leistungsbilder der
HOAI fUr Architektenleistungen bei Freianlagen Ubertragen (§ 39
HOAI 2013). Der Architekt war danach verpflichtet, Kostenermittlun-
gen zu erstellen und Kostenkontrollen (Vergleich zwischen Kostenbe-
rechnung und Kostenschétzung, Vergleich zwischen bepreistem Leis-
tungsverzeichnis und Kostenberechnung, Vergleich zwischen Aus-
schreibungsergebnis und bepreistem Leistungsverzeichnis oder Kos-
tenberechnung, Vergleich zwischen Abrechnung des bauausfUhren-
den Unternehmens und den Vertragspreisen) durchzufUhren.

In den Akten wurden beispielsweise keine Unterrichtungen zum Pla-
nungs- und Kostenstand, kein bepreistes Leistungsverzeichnis, kein
Preisspiegel nach Einzelpositionen und keine Kostenfeststellung vorge-
funden.

Zu den fehlenden Kostenermittlungen und Kostenkontrollen wird fest-
gestellt:

Die Leistungsphasen 2, 3 und 6 bis 8 enthalten u. a. die Kostenkonftrolle
als Grundleistung. Damit soll eine durchgdngige Kostenverfolgung
wdahrend des gesamten Planungs- und AusfUhrungsprozesses gewdahr-
leistet werden. Beispiele aus der HOAI 2013:

- Leistungsphase 2 f) Kostenschétzung, Vergleich mit den finanzi-
ellen Rahmenbedingungen g) Zusammenfassen, ErlGdutern und
Dokumentieren der Vorplanungsergebnisse

Das Biro Moéhrle wurde telefonisch aufgefordert die
fehlenden Unterlagen vorzulegen. Die Unterlagen
wurden jedoch nicht beigebracht. Die Schlusszah-
lung der Architektenleistung in Hohe von 14.816,59
€ wurde deshalb nicht ausbezahit.
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- Leistungsphase 3 e) Kostenberechnung einschlieBlich zugehori-
ger Mengenermittlung f) Vergleich der Kostenberechnung mit
der Kostenschatzung g) Zusammenfassen, Erldutern und Doku-
mentieren der Entwurfsplanungsergebnisse

- Leistungsphase 6 f) Kostenkontrolle durch Vergleich der vom
Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberech-
nung

- Leistungsphase 7 f) Kostenkontrolle durch Vergleichen der Aus-
schreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten Leis-
tungsverzeichnissen und der Kostenberechnung

- Leistungsphase 8 p) Kostenfeststellung

FUr den Auftraggeber ist eine Kostenkontrolle wéhrend der gesam-
ten AusfUhrungsphase auch von wesentlicher Bedeutung (s. dazu
auch die Regelungen in § 5 der Zusatzlichen Vertragsbestimmun-
gen fur Architekten- / Ingenieurleistungen — KVM/ZVB Arch/Ing).
Danach ist der Auftraggeber in allen Leistungsphasen Uber zu er-
wartende wesentliche Kostendnderungen stets rechtzeitig zu unter-
richten. Kostenermittlungen waren unverziglich fortzuschreiben,
sobald sich die Grundlagen der Ermittlungen dnderten (z. B. durch
Anderungsanordnungen).

Es ist Aufgabe des beauftragten Architekten, die Kostenermittlun-
gen und die dazugehdrigen Kostenkontrollen zu den entsprechen-
den Leistungsphasen vollstdndig und fUr die Verwaltung prifbar zu
erstellen. Dies ist fUr eine wirksame Kostensteuerung unabdingbar.

Begleitend zu den Architektenleistungen (Grundleistungen i. S. d.
Leistungsbilder der HOAI) sind von der Verwaltung die Bauherren-
aufgaben wahrzunehmen.

Im Rahmen der Konftrolle der vertragsgemdBen Leistungserbrin-
gung wurden zwar nach Angaben der Verwaltung sowohl das Aus-
schreibungsergebnis, als auch die davon abweichende Kostenbe-
rechnung hinterfragt, es ist jedoch nicht aktenkundig, ob von der




RdNr.

Text

Stellungnahme

Verwaltung z. B. der Architekt aktiv dazu aufgefordert wurde, regel-
mdaBkig Kostenkontrollen vorzulegen.

In der Honorarschlussrechnung wurde durch die ortliche Profung
bereits eine Honorarminderung vorgenommen. Es wird diesbezig-
lich darauf hingewiesen, dass die Verwaltung die Kostenkonftrolle
ggof. bei manchen Leistungsphasen auch nicht verlangt haben
kédnnte.
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Betreff: Sanierung Kleinspielfeld Ohiostrafde

Beschlussvorschlag:

1. Die Sanierung des Kleinspielfeldes in der OhiostraBe wird in den Haushalt
2026 des Zweckverbandes Pattonville aufgenommen.

2. Nach Verabschiedung des Haushaltes 2026 mit der Sanierung des Klein-
spielfeldes OhiostraBe in Hohe von 95.000,00 Euro, wird die Verwaltung er-
mdachtigt, die Vergabe der MaBnahme auf der Grundlage des ausgefUhr-
ten Zeitplans unter der Voraussetzung herbeizufUhren, dass der Kostenrah-
men in Hohe von 95.000,00 Euro eingehalten wird.

Sachdarstellung:

In Pattonville gibt es drei 6ffentliche Kleinspielfelder (OhiostraBe, Chicagoweg,
Wilhelm von Steuben Weg bei der Gundschule) in den Wohngebieten verteilt.
Diese Kleinspielfelder sind Anfang der 2000 Jahre entstanden. Der Belag der ein-
zelnen Kleinspielfelder unterliegt durch die Nutzung dem Verschleil3 (Abrieb, Son-
neneinstrahlung, Witterung). Der Nutzungszeitraum eines Kleinspielfeld ist abhan-
gig von der Nutzungsintensitat, von der Witterung und von der Beschaffenheit
des Belages. Ein Kleinspielfeld aus Kunststoff kann in der Regel 15 bis 20 Jahre ge-
nutzt werden. Nach dieser Zeit muss der Kunststoffoelag entsprechend erneuert
werden. Die drei Kleinspielfelder sind am Ende ihrer Nutzungszeit angekommen.
Das Kleinspielfeld im SUden von Pattonville in der OhiostraBe musste, auf Grund
des schlechten Zustandes, gesperrt werden. Auf dem Kleinspielfeld 16sen sich
groBBe Teile des Kunststoffbelags. Somit ist die Verkehrssicherheit nicht mehr gege-
ben. (Verletzungsgefahr) Eine Reparatur wirde ca. 22.000,00 Euro kosten. Da-
nach kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich weitere Teile |6sen. Deshalb
und auf Grund des Endes der Nutzungszeit, sollte der gesamte Kunststoffbelag
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vom Kleinspielfeld ausgetauscht werden. Die Kosten fUr die Erneuerung des
Kunststoffbelags belaufen sich auf 5.000,00 Euro, welche in den kommenden
Haushalt 2026 mit aufgenommen werden sollten. Die anderen zwei Kleinspielfel-
der sind in einem dhnlichen Zustand. Eine Erneuerung steht, auf Grund des allge-
meinen Zustandes, in den kommenden Jahre aus.

Sanierung der Bolzplatze im Pattonville

- OhiostraBe im Jahr 2026 GroBe 1125m 2
- Wilhelm von Steuben Weg im Jahr 2027 GroBe 920 m?
- Chicagoweg im Jahr 2028 GréBe 600 m?

Die Sanierung des Kleinspielfeldes OhiostraBe sollte mdglichst im ersten Halbjahr
2026 umgesetzt werden. In diesem Zeitraum ist ein wirtschaftliches Angeboft zu er-
warten.

Zeitplan der Sanierung Bolzplatz OhiostraBe

- Januar bis Marz 2026 Ausschreibung und Vergabe der Leistungen
- April / Mai 2026 Umsetzung der MaBnhnahme

Der Sanierung des Kleinspielfeldes OhiostraBe in Hohe von 95.000,00 Euro kdnnte
nach Verabschiedung des Haushalt 2026, unter Einhaltung des Kostenrahmens,

im angegebenen Zeitplan umgesetzt werden.

Bild vom schadhaften Kunststoffbelag vom Kleinspielfeld Ohiostrae
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Betreff: Entgelte fir die Birgerhalle und den Birgersaal in Pattonville

Beschlussvorschlag:

1. Der beiliegenden Neufassung der Entgeltordnung fur die Burgerhalle (vgl.
Anlage 15) wird zugestimmt.

2. Der beiliegenden Neufassung der Benutzungs- und Entgeltordnung fir das
BUrgerzentrum Pattonville (vgl. Anlage 16) wird zugestimmt.

Sachdarstellung:

Entgeltordnung Burgerhalle:

Die Entgeltordnung fUr die Burgerhalle in Pattonville wurden mit BeschlUssen der
Iweckverbandsversammlung vom 10.10.2005, 18.12.2006 und 08.10.2007 beschlossen
und frat anschlieBend in Kraft. Die BeschlUsse vom 18.12.2006 und 08.10.2007 galten
rGckwirkend zum 10.10.2005.

Derzeit wird die BUrgerhalle rd. 8 x im Jahr an Vereine oder fUr private Veranstaltun-
gen vermietet. AuBerdem gibt es 5 ,,Dauervermietungen®, dies fUr die Grundschule
Remseck, die Freie Schule Kornwestheim, den Sportverein Pattonville, die Jazz-Tanz-
Schule und das DRK. Die Nutzung durch das DRK wird nicht abgerechnet.

Vorgeschlagen werden ausschlieBllich die Erhohungen der Entgelte fir die sonstigen
Veranstaltungen (Vgl. Anlage 15, C. Entgelte, Il. Veranstaltungen, B. Sonstige Veran-
staltungen, Ziffer 4 - sonstige Benutzergruppen und Privatpersonen sowie gewerbliche
Veranstalter.
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Die neu zu beschlieBende Entgeltordnung liegt als Anlage 15 bei.

Zusatzlich zur Anderung der Entgelte wurde in der Entgeltordnung noch folgendes
gedndert:

Punkt D) Falligkeit:

Das Benutzungsentgelt wird vor der Veranstaltung in Rechnung gestellt ....
(entsprechend der gangigen Verwaltungspraxis im Rahmen der Abrechnung), an-
statt der bisherigen Regelung: ,,nach der Veranstaltung ..."

Punkt E):
Der Begriff ,,Gebthren” bei Ausfall von Veranstaltungen wurde korrekterweise durch

den Begriff ,Entgelte" ersetzt.

Entgeltordnung Burgersaal:

Die Entgeltordnung fUr den Burgersaal wurde zuletzt zum 01.01.2021 angepasst. Die
vorige Entgeltordnung stammte aus dem Jahr 2011.

Der BUrgersaal wird durchschnittlich 20 x im Jahr fUr private Veranstaltungen sowie fur
EigentUmerversammlungen vermietet.
FUr verschiedene Nutzer erfolgt bisher keine Abrechnung (siehe Anlage 11).

Vorgeschlagen werden ausschlieBllich die Erhohungen der Entgelte fir die Veranstal-
tungen um 50 % (vgl. Anlage 16, IX. Entgelte - Ziffer 3).

Die neu zu beschlieBende Entgeltordnung liegt als Anlage 16 bei.

Da die Entgelte bereits mehrere Jahre nicht angepasst wurden, sollten beide Entgelt-
ordnungen auf ein addquates Niveau angehoben werden. In der Lenkungsgruppen-
sitzung des Zweckverbandes Pattonville am 10.07.2025 (vgl. Zweckverbandsvorlage
12/2025) erfolgte eine Vorberatung der Entgelterhéhungen. Die Lenkungsgruppe be-
fOrwortete die Anpassung der EntgeltsGize.

Zum besseren Vergleich wurden Vergleichswerte in anderen Kommunen eingeholt
(vgl. Anlagen).
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Es wird vorgeschlagen die Entgelte wie folgt anzupassen:

BUrgerhalle - Veranstaltungen

Bisher Neu Erhdhung
in %

a) sportliche Veranstaltungen

Vereine aus dem Zweckverbands- Vgl. Anlage 7 oben -

gebiet haben fUr die Uberlassung Keine Nutzer in den letzten Jahren

der RGume fUr sportliche Veranstal-

tungen ohne Ausgabe

von Speisen oder Getrdnken fol-

gende Entgelte zu entrichten:
Mehrzweckhalle 40,00 € 40,00 € 0
(nérdl. Hallenteil)
Kleine Sporthalle 20,00 € 20,00 € 0
(sudl. Hallenteil)

Bisher Neu Erhdhung
in %

b) Sonstige Veranstaltungen

Ziffer 1

Vereine, Parteien und Wdahlerge- Vgl. Anlage 3 -

meinschaften oder sonstige Grup- Weitere Nutzer 7, 8 u.

pen aus dem Zweckverbandsge- 10

biet haben fir die Uberlassung
der Rume fUr sonstige Veranstal-
tungen pro Tag folgende Entgelte
zu entrichten:

(Schachfreunde Pat-
tonville e.V., Forderver-
ein Erich-Bracher-
Schule, Evangelisches

Pfarramt)

Sporthalle (gesamte | Anzahl Nutzungen: 2 200,00 € 200,00 € 0
Hallenflache) + 1 kostenfreie Nutzung

Mehrzweckhalle 150,00 € 150,00 € 0
(nordl. Hallenteil)

Kleine Sporthalle 50,00 € 50,00 € 0
(sudl. Hallenteil)

Kiche 100,00 € 100,00 € 0
Buhne 30,00 € 30,00 € 0
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Bisher Neu Erhdhung
in %

b) Sonstige Veranstaltungen

Ziffer 4

Sonstige Benutzergruppen und Pri- Vgl. Anlage 3 -

vatpersonen sowie gewerbliche Weitere Nutzer é u. 9

Veranstalter haben folgende Ent- (Narren-Ober-

gelfe zu enfrichten: Liga, Tirkischer Kul-

turverein)
Sporthalle (gesamte | Anzahl Nutzungen: 5 350,00 € 525,00 € 50
Hallenflache)
Mehrzweckhalle 200,00 € 300,00 € 50
(nordl. Hallenteil)
Kleine Sporthalle 80,00 € 120,00 € 50
(sudl. Hallenteil)
Kuche 200,00 € 300,00 € 50
Buhne 80,00 € 120,00 € 50
Birgerhalle - Ubungsbetrieb
Bisher Neu Erhdhung
in%

Vereine aus dem Zweckverbands- Vgl. Anlage 3 -

gebiet haben fur die Uberlassung Weitere Nutzer 2 - 4

for Ubungszwecke pro Unterrichts-

einheit (45 Minuten) folgendes Ent-

gelt zu entrichten:
Mehrzweckhalle 1,30 €* 1,30 € 0
(nordl. Hallenteil)
Kleine Sporthalle 0,70 € 0,70 € 0
(sudl. Hallenteil)

*Je Unterrichtseinheit (45 Min.)
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Bisher Neu Erhdhung
in %

Vereine und Organisationen ansds-

sig in Patftonville und die Mitglieds-

stddte des Zweckverbands:
Bis 4 Std. 50 € 75€ 50
Bis 8 Std. 60 € 90 € 50
Mehr als 8 Std. 70 € 105 € 50
(max. 24 Std.)
Kiche 50 € 75 € 50

Private, Gewerbliche u. Vereine u.

Organisationen auBerhalb Ver-

bandsgebiet ansdssig:
Bis 4 Std. 100 € 150 € 50
Bis 8 Std. 150 € 225 € 50
Mehr als 8 Std. 200 € 300 € 50
(max. 24 Std.)
Kiche 50 € 75 € 50

Birgersaal - Ubungsbetrieb
Bisher Neu Erhdhung
in %

Vereine und Organisationen an-
sdssig in Pattonville und die Mit-
gliedsstadte des Zweckverbands:

Vgl. Anlage 13 oben -
Keine Nutzer in den letzten Jahren

45 Minuten 1,50 € 2,25 € 50
Private, Gewerbliche u. Vereine u. Vgl. Anlage 13 oben -
Organisationen auBerhalb Ver- Keine Nutzer in den letzten Jahren
bandsgebiet ansdssig:

45 Minuten 3.00 € 4,50 € 50
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Anlagen:

1) Aktuell gultige Entgeltordnung fur die BUrgerhalle Pattonville (Inkrafttre-
ten: 10.10.2005)

2)  Belegungsplan Mehrzweckhalle Pattonville

3)  Nutzer Burgerhalle

4)  Zusammenstellung Ertfrédge Burgerhalle

5)  Anzahl der Vermietungen

4)  Entgelte Ubungsbetrieb

7) Entgelte Veranstaltungen

8)  Vergleichsentgelte Ubungsbetrieb

9)  Vergleichsentgelte Veranstaltungen

10)  Aktuell gultige Benutzungs- und Entgeltordnung BUrgerzentrum (darin enthal-
ten ist der BUrgersaal)

1) Nutzer BUrgersaal

12) Zusammenstellung Ertrége Burgersaal

13)  Zusammenstellung Entgelte Ubungsbetrieb/Veranstaltungen BUrgersaal

14)  Vergleichsentgelte anderer Kommunen fUr Burgersaal

15) Neu zu beschlieBende Entgeltordnung fur die BUrgerhalle Pattonville
16) Neu zu beschlieBende Benutzungs- und Entgeltordnung Burgerzentrum (darin
enthalten ist der BUrgersaal)



Entgeltordnung
far die Burgerhalle Pattonville

A) Allgemeiner Erhebungsgrundsatz

Fir die Benutzung der Birgerhalle und des lberlasse-
nen Inventars wird ein Entgelt nach Mal3gabe dieser
Entgeltordnung erhoben.

Dabei wird unterschieden zwischen:

- Sporthalle (gesamte Hallenflache)
Mehrzweckhalle (ndrdl. Hallenteil)
- Bihne
Kleine Sporthalle (stidl. Hallenteil)
- Kuche

B) Zahlungspflichtiger

Zur Bezahlung des Entgeltes sind der Antragsteller und
der Benutzer der Raume verpflichtet. Mehrere Zah-
lungspflichtige haften als Gesamtschuldner.

C) Entgelte
I. Ubungsbetrieb

1. Fir die Uberlassung der Raume an die Grundschu-
le Pattonville wird kein Entgelt erhoben.

2. Vereine aus dem Zweckverbandsgebiet haben fur
die Uberlassung fiir Ubungszwecke pro reservierter
Unterrichtseinheit (45 Minuten) folgendes Entgelt zu
entrichten:

Mehrzweckhalle:
Kleine Sporthalle:

1,30 €
0,70 €

Ubungseinheiten die nachgewiesenermaflen aus-
schlie8lich und kostenlos fur Kinder und Jugendli-
che aus dem Verbandsgebiet abgehalten werden,
sind kostenfrei.

3. Andere Benutzergruppen haben fir die Uberlas-
sung der Turn- oder Mehrzweckhalle fur Ubungs-
zwecke pro reservierter Unterrichtseinheit (45 Minu-
ten) folgende Entgelte zu entrichten:

Mehrzweckhalle:
Kleine Sporthalle:

2,00 €
1,00 €

Ubungseinheiten die nachgewiesenermaflen aus-
schlielich und kostenlos fur Kinder und Jugendli-
che aus dem Verbandsgebiet abgehalten werden,
sind kostenfrei.

Il. Veranstaltungen
a) sportliche Veranstaltungen

1. Vereine aus dem Zweckverbandsgebiet haben fir
die Uberlassung der Raume fur sportliche Veran-
staltungen ohne Ausgabe von Speisen oder Ge-
tranken folgende Entgelte zu entrichten:

a) Mehrzweckhalle
b) Kleine Sporthalle

40,00 €
20,00 €

Anlage 1
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b) Sonstige Veranstaltungen

1. Vereine, Parteien und Wahlergemeinschaften oder
sonstige Gruppen aus dem Zweckverbandsgebiet
haben fiir die Uberlassung der Raume fiir sonstige
Veranstaltungen pro Tag folgende Entgelte zu ent-
richten:

Mehrzweckhalle 200,00 €
Sporthalle ohne Bewirtung 150,00 €
Kl. Sporthalle ohne Bewirtung 50,00 €
Kiche mit Lagerraum 100,00 €
Buhne 30,00 €

2. Vereinen, Parteien und Wahlergemeinschaften aus
dem Zweckverbandsgebiet wird die Mehrzweckhalle
oder die Sporthalle einmal jahrlich fur einen Tag
zum halben Entgelt zur Abhaltung einer offentli-
chen Sport- oder Kulturveranstaltung zur Verfu-
gung gestellt. Das Entgelt nach b.5. bleibt davon
unberthrt.

3. Fir Wohltatigkeitsveranstaltungen, sowie karitative
und soziale Zwecke kann auf Antrag die Gebihr
ermafigt oder erlassen werden. Entsprechende An-
trage sind unter genauer Beschreibung der Veran-
staltung zusammen mit dem Hallenantrag beim
Zweckverband fristgerecht vorzulegen.

4. Sonstige Benutzergruppen und Privatpersonen
sowie gewerbliche Veranstalter haben folgende
Entgelte zu entrichten:

Mehrzweckhalle 350,00 €
Sporthalle ohne Bewirtung 200,00 €
KI. Sporthalle ohne Bewirtung 80,00 €
Kiiche mit Lagerraum 200,00 €
Buhne 80,00 €

5. Geht dem Veranstaltungstag eine Probe- oder Auf-
bautag voraus oder erfolgt der Abbau erst am Tage
nach dem Veranstaltungstag, so ist ein Zuschlag
zum Entgelt nach Il b. 1.-4. zahlen:

a) Nutzer aus dem Verbandsgebiet 30 %
b) Sonstige Nutzer 50 %

6. Kiche, Theke und Lagerraum stehen nur am Ver-
anstaltungstag zur Verfigung.

7. Mit den oben genannten Benutzungsentgelten ist
die normale Abnutzung der Uberlassenen Raume
und Einrichtungen abgegolten.

D) Falligkeit

1. Das Benutzungsentgelt wird nach der Veranstaltung
in Rechnung gestellt und wird mit der Zustellung der
Rechnung zur Zahlung fallig.

2. Die Genehmigung zur Benutzung der Sporthalle
kann von der Entrichtung eines Vorschusses auf
das Benutzungsentgelt sowie von der Hinterlegung
einer Kaution in H6he von mindestens 100 % des



voraussichtlichen
gemacht werden.

Rechnungsbetrages abhéngig

E) Gebuhren bei Ausfall von
Veranstaltungen

1. Wird eine Veranstaltung angemeldet und nicht
abgehalten, so hat der Veranstalter die dadurch
entstehenden Aufwendungen zu ersetzen.

2. Abs. 1 gilt dann nicht, wenn der Gebihrenschuld-
ner den Ausfall nicht zu vertreten hat und die Ab-
sage rechtzeitig (Mindestens 2 Wochen) vor dem
Veranstaltungstermin schriftlich beim Zweckver-
band eingegangen ist oder die zugesagten Rdume
noch fiir andere entgeltpflichtige Veranstaltungen
zum selben Termin vergeben werden kdnnen.

F) Ausnahmen

Ausnahmen von dieser Entgeltordnung kann der
Zweckverbandsvorsitzende auf Antrag im o6ffentlichen
Interesse genehmigen.

G) Erfallungsort und Gerichtsstand

Erfullungsort ist Remseck am Neckar und Gerichts-
stand Ludwigsburg.

H) Inkrafttreten
Diese Entgeltordnung tritt am 10.10.2005 in Kraft.

Beschliisse der ZVV v. 10.10.2005, 18.12.2006,
08.10.2007

Die am 18.12.2006 und 08.10.2007 gefassten Be-
schlisse gelten rickwirkend zum 10.10.2005



PATTONVILLE
Belegungsplan Turn- und Mehrzweckhalle Pattonville sirgernatie) stand 21.02.25

fir den Zeitraum Schuljahr September 2024-August 2025

Uhrzeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
rzel Mz-Halle T-Halle Mz-Halle T-Halle Mz-Halle T-Halle Mz-Halle T-Halle Mz-Halle T-Halle
ey Gs  GS GS GS GS GS GS GS GS GS

200 GS  GS GS GS GS GS GS GS
9.55—-

10.25
11.10 GS GS GS GS

. .
GS GS GS GS

Freie Schule Ab 09.09.24

10.25 -

11.15-
12.00

12.00-

13.00

13.00-14.00

GS GS
GS/IAG GS/IAG

15.00-16.00 Svp
1600'1630 DRK Sen.Gym Kindertanz ?X:ng Kids
BS -Jazz Frau Strobel Jenny/Leonie

16.30-17.00 GS Madchensport | Dance Jugend
Lehrersport 3/4 Fr Jovic
17.00-17.30 |AAAIRN | °°°°

Klasse4/5
Steffen May
17.30-18.00
18.00-18.30
18.30-19.00

SVP Ballschule ab 16.45

SVP

SVP SVP .
19.00-19.30 ]Judo Jugend Judo Jugend Timo Umgelter
A.Melcher A.Melcher

BS -Jazz
Dance Erw.
Fr .Jovic

19.30-20.00
20.00-20.30

20.30-21.30
21.30-22.00

Mittwoch Donnerstag Freitag

Dienstag | _____|
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Anlage 3

Nutzer Burgerhalle Pattonville
aus dem Verbandsgebiet

Nutzer Abrechnungsart
1) Grundschule Remseck gem. Vereinbarung
2) Freie Schule Kornwestheim gem. Entgeltordnung
3) Sportverein Pattonville gem. Entgeltordnung
4) Jazz-Tanz-Schule gem. Entgeltordnung
5) DRK Senioren Gymnastik keine Abrechnung

Weitere Nutzer

6) Narren-Ober-Liga gem. Entgeltordnung
7) Schachfreunde Pattonville e.V gem. Entgeltordnung
8) Férderverein Erich-Bracher-Schule gem. Entgeltordnung
9) Turkisches Kulturzentrum gem. Entgeltordnung
10) Evangelisches Pfarramt keine Abrechnung

Keine Nutzer von auBBerhalb des Verbandsgebietes



Erirage Burgerhalle

Ertr&ge (alf) Ertr&ge (neu)
Steigerung um 50 %
2022 2023 2024 2026
Dauerbelegung Grundschule Remseck 38.447,66 €| 46.832,57 €| 39.224,11 € ca. 40.000 €

(Abrechnung gemdB Vereinbarung zwischen dem Zweckverb

Sportliche Veranstaltungen

Nutzer innerhalb und auBerhalb des Verbands-
gebietes (privat + gewerblich) 50 % Steigerung

Dauerbelegungen
(SV Pattonville, Jazz-Tanz-Schule, Freie Schule KWH)

and und der Stadt Remseck nach tatséchlich angefallenen Kosten)

0,00 € 0.00 € 0.00 € 0,00 €
2.013,00 € 2.224,00 € 3.908,88 € 5.863,00 €
551,21 € 1.251,00 € 1.392,88 € unverdandert
41.011,87 €| 50.307,57 €| 44.525,87 € 45.863,00 €

f ©b6pjuy



Anzahl Vermietungen Burgerhalle

Birgerhalle

Nutzer aus dem Verbandsgebiet
(vgl. Anlage 3 - Nrn 6 - 10)

Dauerbelegungen
(Grundschule Remseck, SV Pattonville, Jazz-
Tanz Schule, Freie Schule Kornwestheim)

Vermietungen

2022 2023 2024
5 6 8
X X X

Anlage 5



Entgelte Ubungsbetrieb Burgerhalle

Vereine aus dem
Zweckverbandsgebiet
haben fir die Uberlassung
for  Ubungszwecke  pro
reservierter Unterrichts-
einheit (45 Minuten)
folgendes Entgelt U
entrichten: *

(vgl. Anlage 3 - weitere

Erhohung um

Andere Benutzergruppen
haben fur die Uberlas-
sung der Turn- oder
Mehrzweckhalle for
Ubungszwecke pro
reservierter  Unterrichts-
einheit (45 Minuten)
folgende Entgelte zu
entrichten:

(derzeit keine
auswdartigen Nutzer)

2,00 €

Nutzer 2 - 4)
Mehrzweckhalle
(nord. Hallenteil) 1.30€
Kleine Sporthalle 0,70 €

(suidl. Hallenteil)

1,00 €

* Jbungseinheiten, die nachgewiesenermaRen ausschlieRlich und kostenlos fiir Kinder und Jugendliche aus dem Verbandsgebiet abgehalten werden, sind

Jugendstunden Kostenfrei

Erhéhung in € pro Jahr

SV Pattonvielle 538,51 €
Jazz-Tanz Schule 72,00 €
Freie Schule 47,88 €

Erhohung um

9 abpjuy



Entgelte Veranstaltungen Burgerhalle

a) sportliche Veranstaltungen

Vereine aus dem
Zweckverbandsgebiet  haben
fir die Uberlassung der Rdume
fUr sportliche Veranstaltungen
ohne Ausgabe von Speisen

Erh6hung um

oder  Gefrnken  folgende 20% 30% 40% 0% 100 %
Entgelte zu entrichten:
Sporthalle (gesamte 80,00 € 96,00€  10400€ 112,00€ 120,00€ 160,00 €
Hallenfléache)
Mehrzweckhalle 40,00 € 4800€  5200€ 56,00€  60,00€  80,00€
(nord. Hallenteil)
Kleine Sporthalle 20,00 € 2400€  2600€  2800€  30,00€  40,00€
(sudl. Hallenteil)
b) Sonstige Veranstaltungen e
Ziffer 1 Erhohung um
Vereine, Parteien und
Wdahlergemeinschaften oder
sonstige Gruppen aus dem
Zweckverbandsgebiet  haben
fir die Uberlassung der Rdume
fUr sonstige Veranstaltungen 20% 30% 40% 50 % 100 %
pro Tag folgende Entgelte zu
entrichten:
Sporthalle (gesamte 200,00 € 240,00€ 260,00€ 280,00€  300,00€ 400,00 €
Hallenflache)
Mehrzweckhalle 150,00 € 180,00€  19500€ 210,00€ 22500€ 300,00 €
(nord. Hallenteil)
KI. Sporthalle ohne
Bewirtung (siidl. 50,00 € 60,00 € 65,00 € 70,00 € 75,00 € 100,00 €
Hallenteil)
Kiiche mit Lagerraum 100,00 € 120,00 € 130,00 € 140,00 € 150,00 € 200,00 €
Biihne 30,00 € 33,00 € 39,00 € 42,00 € 45,00 € 60,00 €
b) Sonstige Veranstaltungen e
Ziffer 4 Erhohung um
Sonstige Benutzergruppen und
Privatpersonen sowie
gewerbliche Veranstalter
haben folgende Entgelte zu 20 % 30% 40 % 50 % 100 %
entrichten:
Sporthalle (gesamte 350,00 € 42000€ 45500€ 490,00€ 52500€ 700,00 €
Hallenflache)
Mehrzweckhalle 200,00 € 24000€  260,00€ 280,00€ 300,00€ 400,00 €
(nord. Hallenteil)
KI. Sporthalle ohne
Bewirtung (siidl. 80,00 € 96,00 € 104,00 € 112,00 € 120,00 € 160,00 €
Hallenteil)
Kiiche mit Lagerraum 200,00 € 240,00€ 260,00€ 280,00 € 300,00 € 400,00 €
Biihne 80,00 € 96,00 € 104,00 € 112,00 € 120,00 € 160,00 €

Anlage 7

nachrichtlich, da fiir diese
Entgeltkategorie in den letzten
Jahren keine Nutzung erfolgt.

Vorschlag: Entgelt so belassen

Vgl. Anlage 3 - Weitere Nutzer 7
und 8 - Beispiele bei Erh6hung
um 20 bis 50 %

Beschlussvorschlag:
Beibehaltung der Entgelte

Vgl. Anlage 3 -
Weitere Nutzer 6 und 9

Beschlussvorschlag:
Erhéhung um 50 %

Beschlussvorschlag:
Erhéhung um 50 %

Beschlussvorschlag:
Erhéhung um 50 %

Beschlussvorschlag:
Erhéhung um 50 %
Beschlussvorschlag:
Erhéhung um 50 %



Vergleichsentgelte Ubungsbetrieb Birgerhalle

(Entgelte auf 1 Std. hochgerechnet, da die Kommunen unterschiedliche UE/Min. haben)

Birgerhalle Pattonville . . . Korntal-
(UE = 45 Min.) Remseck Kornwestheim Pleidelsheim Minchingen
S'rqdﬁe.nhalle Aldingen Sporthallen Sporthallen
Ortsansdssige Staditteilnalle Hochberg Benutzer- Benutzer- Festhalle Sporthalle Sporthalle
9 Stadtteilhalle Neckarrems ruppe I* ruppe II*
Staditteilhalle Hochdorf grupp grupp
€ pro Stunde € pro Std. € pro Stunde € pro Stunde € pro Stunde € pro Stunde Sfuzrc(l)e
Erwachsene (MZWH) 1,73 € 1,98 € 6,00 € 51,00 € 2,60 € 7.80 € 1,90 €
Erwachsene (Sporth.) 0,93 €
Jugendstunden* 0,98 € 1,50 € 1,33 €
* Erkl&rung zu den Benutzer-
gruppen siehe Anlage 14
Ditzingen GroBbottwar Hofen-Baach Blrkm.anns-
weiler
. . Sporthallen Sporthalle Harzberghalle Gemeinde- Buchenbach-
Ortsansasmge halle halle
€ pro Stunde € pro € pro € pro Stunde € pro Stunde
P Stunde Stunde P P
Erwachsene (MZWH) 1,53 € 3.00 € 6,00 € 3,00 € 3.00 €
Erwachsene (Sporth.)
Jugendstunden*
* Ubungseinheiten, die nachgewiesenermaRen ausschlieRlich und kostenlos fiir Kinder und Jugendliche aus dem Verbandsgebiet abgehalten
Jugendstunden . .
werden, sind kostenfrei

g 9bpjuy



Vergleichsentgelte Veranstaltungen Burgerhalle

Birgerhalle Pattonville Remseck Kornwestheim* Marbach M::é::;en GroBbottwar
Stadtteilhalle Aldingen Mehrzweck- Mehrzweck- Ger;::de- Albert-
- Stadtteilhalle Hochberg hallen hallen - Buddenberg- Sporthalle Harzberghalle
Ortsansdssige Stadtteilhalle Neckarrems Benutzer- Benutzer- Rr::t:g; Halle
(val. Stadtteilhalle Hochdorf gruppe | gruppe Il
Entgeltgruppe
sonstige
ige) € pro € pro € pro € pro € pro € pro € pro
Veranst Veranst./ Veranst./ Veranst. Veranst. Veranst Veranst
) Tag Tag Bis zu 7 Std. Bis zu 6 Std. ) ’
Vereine Private Mieter
Sporthalle 200,00 € 130,00 € 353,00 € 764,00 € 300,00 € 385,00 € 150,00 € 430,00 € 860,00 €
Mehrzweckh. 150,00 €
kleine Sporth. 50,00 €
Kiche 100,00 € 50,00 € 60,00 € 80,00 € 160,00 €

Hofen-Baach

Biurgerhalle Pattonville (Winnenden)

Pleidelsheim Schwaikheim

. Gemeindehalle Festhalle Sporthalle
Ortsansassige
€ pro € pro € pro

Veranst. Veranst. Veranst./
Vereine Private Mieter Vereine Private Mieter

Sporthalle 200,00 € 183,00 € 457,00 € 26,00 € 300,00 € 127,00 €

Mehrzweckh. 150,00 €

kleine Sporth. 50,00 €

KUche 100,00 € 40,00 € 40,00 € 51,00 € 51,00 € 38,00 €

* Erkl&rung zu den Benutzergruppen siehe Anlage 14
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Vergleichsentgelte Veranstaltungen Burgerhalle

Biirgerhalle Pattonville Remseck Kormwestheim* | Marbach Korntal- schwaikheim GroBbottwar
Minchingen
Stadtteilhalle Aldingen Mehrzweck- Ge:‘;:re‘de- Albert- Harzberghal
Auswértige Stadtteilhalle Hochberg hallen Rielings- Buddenberg- Sporthalle Sporthalle le 9
9 Stadtteilhalle Neckarrems Benutzer- hausgn Halle
Stadtteilhalle Hochdorf gruppe lli
€ pro € pro € pro € pro
V:rzrnosi Veranst./ Veranst. Veranst. Veranst./ V:rzrnosi V:rzrnosi
: Tag Bis zu 7 Std. Bis zu 6 Std. Tag : :
Sporthalle 350,00 € 130,00 € 1.197,00 € 450,00 € 385,00 € 127,00 € 300,00 € 1.290,00 €
Mehrzweckh. 200,00 €
kleine Sporth. 80,00 €
Kiche 200,00 € 50,00 € 60,00 € 38,00 € 240,00 €

* Erkl&rung zu den Benutzergruppen siehe Anlage 14

6 9bpjuy
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Anlage 10

Benutzungsordnung
fur das Birgerzentrum Pattonville
mit Entgeltordnung

Allgemeines

Der Zweckverband Pattonville ist Eigentimer des Geb&audes John-F.-Kennedy-Allee
19/1-19/4, genannt Blrgerzentrum.

In dem Geb&ude befinden sich folgende Nutzungseinheiten:
im EG: Burgertreff und Burgeramt

im 1. OG: Kindertagesstatte Mitte

im 2. OG: Geschaftsraume und die Bicherei

im 3. OG: Wohnungen, Geschaftsstelle des Zweckverbands.

Die laufende Aufsicht obliegt dem Hausmeister und den damit beauftragten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Diese Uben im Auftrag des Zweckverbandes
Pattonville das Hausrecht aus. Sie sind berechtigt, samtlichen Nutzern im Rahmen
dieser Benutzungsordnung Weisungen zu erteilen.

Samtliche Benutzergruppen sind verantwortlich, dass die Eingangstiren nach
Arbeitsschluss (Veranstaltungsende) abgeschlossen werden.

Das Rauchen sowie das Hantieren mit offenem Feuer und feuergefahrlichen
Gegenstanden ist im gesamten Blrgerzentrum verboten.

Fur private Gegenstande, die im Blrgerzentrum abgestellt werden, Gbernimmt der
Zweckverband Pattonville keine Haftung.

Fahrrader, Roller, Inlineskater, Motorfahrzeuge und dergleichen dirfen nicht innerhalb
des Gebaudes abgestellt und benutzt werden. Eingéange und Einfahrten missen stets
freigehalten werden.

Bei wiederholten oder schweren Verstéf3en gegen die Benutzungsordnung kann die
Erlaubnis zur Benutzung der einzelnen Einrichtungen des Birgerzentrums
zuriickgenommen oder eingeschrankt sowie die sofortige RAumung des Geb&udes
verlangt werden.

Burgertreff
Der Burgertreff ist eine Begegnungsstatte flr die Pattonviller Bevdlkerung.

Die Offnungszeiten des Birgertreffs werden in Absprache mit der
Zweckverbandsverwaltung festgelegt.

Der Zweckverband stellt den Pattonviller Vereinen fur Ihre Vereinsarbeit Raumlichkeiten
im Burgertreff zur Verfigung. Die Belegung der Raumlichkeiten ist bei der Burgertreff-
Leitung zu beantragen. Fiir die regelmaRigen Belegungen (Ubungszeiten der Vereine)
wird von der Blrgertreffleitung in Absprache mit den anderen Nutzern ein
Belegungsplan ausgearbeitet. Ein Rechtsanspruch auf Uberlassung der
Burgertreffraume und auf Berlcksichtigung bestimmter Belegungszeiten besteht nicht.
Der Zweckverband behélt sich im Bedarfsfalle das jederzeitige Verfligungsrecht Gber
die Raume des Burgertreffs vor.

Vorrang in der Belegung haben:
a) Veranstaltungen des Zweckverbandes und seiner Einrichtungen
b) kulturelle Veranstaltungen der Pattonviller Vereine



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

2/5

Anlage 10

c) kulturelle Veranstaltungen der Remsecker, und Kornwestheimer Vereine, der
Volkshochschule, sowie Veranstaltungen von Parteien und Wahlervereinigungen die in
den Gemeinderaten der Mitgliedsstadte des Zweckverbandes vertreten sind,

d) Veranstaltungen sonstiger Personen bzw. —gruppen, die in Pattonville wohnhaft sind.

Diese Rangfolge gilt auch fir die regelmaRigen Belegungen (Ubungszeiten).

Die Benutzung des Birgertreffs fur Veranstaltungen ist grundséatzlich 8 Wochen vor
dem geplanten Veranstaltungstermin bei der Birgertreffleitung schriftlich zu
beantragen.

Vormerkungen werden nur fir das laufende Jahr entgegengenommen. Ab Oktober
eines laufenden Jahres werden Antrage fur das Folgejahr vorgemerkt.

Die Uberlassenen Raume durfen nur fur den genehmigten Zweck benutzt werden. Der
Veranstalter darf die Raume Dritten nicht untervermieten oder sonst tUberlassen.

In den Schulferien kénnen die RAume des Burgertreffs nur bedingt benutzt werden.
Ausnahmen regelt auf Antrag die Burgertreffleitung.

Wahrend der Nutzungszeiten hat der Nutzer die Pflicht, das Hausrecht in den zur
Nutzung Uberlassenen Raumen zu Ubernehmen. Die Rechte des Eigentiimers,
insbesondere die Hausrechte des Hausmeisters, bleiben davon unberihrt.

Bei Veranstaltungen mit Jugendlichen sind die Bestimmungen des
Jugendschutzgesetzes vom Veranstalter zu beachten.

Bei der Bestuhlung des Saales durch den Veranstalter sind die Bestuhlungsplane
einzuhalten. Ein- und Ausgange sowie Notausgange durfen nicht zugestellt werden. Die
Abstuhlung hat ebenfalls durch den Veranstalter zu erfolgen.

Fur die Nutzung des Biirgertreffs kann ein Entgelt (Miete) erhoben werden. Néheres
regelt Abschnitt IX.

Die Nachtruhe beginnt um 22.00 Uhr. Ab diesem Zeitpunkt ist jeglicher Larm auf
Zimmerlautstarke zu reduzieren. Auf3erdem sind bei erh6htem Larmpegel Fenster und
Tlren geschlossen zu halten. Eine Belastigung der Anwohner ist zu vermeiden.

Nach Beendigung der Veranstaltung sind die Uberlassenen Raume aufgeraumt und
besenrein zu verlassen und dem Zweckverband in dem Zustand zurlickzugeben, in
dem sie Uberlassen wurde. Anfallender Mill ist selbst zu entsorgen. Kiiche und Theke
sind grundsatzlich nass zu reinigen.

Die Schlussel fur die Veranstaltungsraume konnen frihestens drei Tage vor der
Veranstaltung bei der Burgertreffleitung zu den tblichen Offnungszeiten oder nach
Absprache abgeholt werden. Die Riickgabe der Schlissel erfolgt nach Vereinbarung.

Der Veranstalter ist verantwortlich, dass das Gebaude nach Beendigung der
Veranstaltung abgeschlossen wird.

Es ist nicht gestattet, Einweggeschirr und —besteck zu benutzen. Es ist das in der
Klche befindliche Geschirr und Besteck zu verwenden und wie angegeben wieder
einzuordnen.

Vor und nach jeder Veranstaltung wird der Geschirr-, Glaser- und Besteckbestand
kontrolliert bzw. gezahlt. Sind Fehlbestande zu verzeichnen oder Nachreinigungen
notwendig, werden die Kosten fir die Ersatzbeschaffung oder Reinigung dem
jeweiligen Nutzer in Rechnung gestellt. Fehlendes oder beschéadigtes Inventar, sowie


Karin Müller
Durchstreichen
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Sachbeschéadigungen werden ebenfalls dem Veranstalter berechnet. Der Veranstalter
haftet auch fir Schaden durch Dritte.

Burgeramt

Das Burgeramt ist eine Einrichtung des Zweckverbandes und dient vorrangig der
Pattonviller Bevolkerung als Auf3enstelle der Burgeramter der Stadte Kornwestheim und
Remseck.

Die Offnungszeiten des Biirgeramtes werden in Absprache mit der
Zweckverbandsverwaltung sowie den Stadten Kornwestheim und Remseck festgelegt.

Kindergarten

Der viergruppige Kindergarten (Kindertagesstatte Mitte) ist eine Einrichtung des
Zweckverbandes Pattonville.

Die Offnungszeiten des Kindergartens werden in Absprache mit der
Zweckverbandsverwaltung festgelegt.

Der Zugang zum Kindergarten erfolgt iber den Eingang John-F.-Kennedy-Allee 19/1.

Den erzieherisch tatigen Mitarbeiterinnen obliegt wahrend der Offnungszeit der
Einrichtung das Hausrecht in den tberlassenen Raumen sowie im Auf3enbereich. Die
Rechte des Hausmeisters bleiben davon unberthrt.

Die Raumlichkeiten des Kindergartens sowie der Aul3enbereich (Garten) stehen
ausschlielich dem Kindergartenbetrieb zur Verfligung. Eine Nutzung der Raume oder
des Aul3enbereichs durch Dritte ist nicht vorgesehen.

Geschéftsraume 2. OG

Die Geschaftsraume im 2. OG sind zur gewerblichen Vermietung bestimmt.

Blcherei

Fur die vom Birgerverein Pattonville betriebene Blicherei stellt der Zweckverband
einen Blchereiraum und einen Nebenraum mit den notwendigen
Einrichtungsgegenstanden zur Verfigung. Das Foyer, die Moblierung des Foyers sowie
die Teekiiche werden vorrangig von der Blcherei genutzt.

Die Offnungszeiten der Biicherei werden in Absprache mit der
Zweckverbandsverwaltung festgelegt.

Der Buchereiraum wird dem Blichereibetreiber vorrangig fur den Bichereibetrieb sowie
eng damit verbundenen Veranstaltungen (Lesungen) kostenlos Uberlassen.
Veranstaltungen im Rahmen des Biichereibetriebs, die auRerhalb der regularen
Offnungszeiten stattfinden, sind der Zweckverbandsverwaltung bzw. dem Birgertreff
rechtzeitig vorher anzukiindigen (in der Regel 1 Woche vorher). Die kostenlose
Bereitstellung des Raumes beinhaltet die Kosten fur Heizung, WC-Benutzung im Foyer,
Strom, Wasser, Telefon, EDV und Reinigung. Die Kosten werden intern im
Haushaltsplan des Zweckverbandes verrechnet. Das néhere regelt eine Vereinbarung.
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4. Die Mitarbeiter der Blcherei sind verantwortlich, dass die Blcherei- und Eingangsturen
(auch Haustire 19/3) nach den Offnungszeiten abgeschlossen werden.

VIl. Foyer
Das Foyer im 2. Obergeschoss dient in erster Linie als Aufenthaltsraum fir Besucher
der Bucherei. Den Gasten stehen die beiden Toiletten im Foyer zur Verfugung.

VIIl. Wohnungen

1.  Vermieter der Wohnungen ist der Zweckverband Pattonville.

2. Die Vermietung der Wohnungen sowie die Wohnungsverwaltung kann auf einen Dritten
Ubertragen werden.

3. Die Mieter haben sich entsprechend der Hausordnung zu verhalten.

IX. Entgelte (Mietpreise)

1.  Fir die Benutzung der Raumlichkeiten im Blrgerzentrum und des Uberlassenen
Inventars wird ein Entgelt (Miete) erhoben. Nicht enthalten sind die
Wiederbeschaffungskosten fur beschadigte oder fehlende Gegenstande.

2. Zur Bezahlung des Entgeltes sind der Antragsteller und der Benutzer der Raume
verpflichtet. Mehrere Zahlungspflichtige haften als Gesamtschuldner.

3. Es werden folgende Entgelte festgesetzt:

Burgertreff
Private, Gewerbliche und Vereine Vereine und Organisationen ansas-
und Organisationen auBerhalb Ver- | sig in Pattonville und die Mit-
bandsgebiet ansassig. gliedsstadte des Zweckverbands.

Birgersaal

Ubungsbetrieb (45 Min.) 3€ 1,50€

Bis 4 Std. 100 € 50 €

Bis 8 Std. 150 € 60 €

Mehr als 8 Std. (max. 24 Std.) 200 € 70 €

Kuche (nur zusammen mit Saal) 50 € 50 €

4/5

Die Genehmigung zur Benutzung des Birgersaales und sonstiger Raume kann von der
Entrichtung eines Vorschusses auf das Benutzungsentgelt sowie von der Hinterlegung
einer Kaution in Hohe von mindestens 100 % der voraussichtlichen Miete abhangig
gemacht werden.

Die Miete wird vor der Veranstaltung in Rechnung gestellt und ist vor Ubergabe der
Raumlichkeiten zu bezahlen.

RegelmaRige Raumnutzungen (z.B. Ubungsbetrieb, Biichereibetrieb) werden
mindestens einmal jahrlich oder nach Ende der Nutzungszeit (z.B. Kurse) abgerechnet.
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Fur Wohltatigkeitsveranstaltungen, sowie karitative und soziale Zwecke kann auf Antrag
das Entgelt ermafigt oder erlassen werden. Entsprechende Antrage sind unter genauer
Beschreibung der Veranstaltung zusammen mit dem Benutzungsantrag beim
Zweckverband mindestens vier Wochen vorher vorzulegen.

Erfallungsort und Gerichtsstand

Erflllungsort ist Remseck am Neckar und Gerichtsstand Ludwigsburg.

Inkrafttreten
Diese Entgeltordnung tritt am 01.01.2021 in Kraft.



Nutzer Burgersaal Pattonville

alle aus dem Verbandsgebiet

Vergabe des Raumes erfolgt Gber den Burgertreff

Nutzer

Abrechnungsart

Private Vermietungen

EigentUmerversammlungen

Schachfreunde Pattonville e.V.
DRK Linedance

BUrgerverein Pattonville
Spielen in Pattonville
Tanzgruppe am Freitag
Kneiple

Iweckverbandssitzungen und Lenkungsgruppen
Offener Treff und Enremamtsférderung
Teamsitzungen

Abrechnung gem.
Entgeltordnung
Abrechnung gem.
Entgeltordnung

keine Abrechnung
keine Abrechnung
keine Abrechnung
keine Abrechnung
keine Abrechnung
keine Abrechnung

keine Abrechnung
keine Abrechnung
keine Abrechnung

Anlage 11



Ertrage Burgersaal

Anzahl Vermietungen / ..
Ertrage
Veranstaltungen
2022 2023 2024 2022 2023 2024
Privat Privat Privat
18 23 23 3.950,00 € 5.540,00 € 4.250,00 €
Ertr&ige mit Steigerungen auf Basis der Zahlen von 2024 S’re|gi;ner€ung
20% 30% 40% 50%

2026 5.100,00 € 5.525,00 € 5.950,00 € 6.37500€| 2.125,00 €

Hinweis: Ein Ubungsbetrieb findet nicht statt.
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Entgelte Burgersaal

Erhohung um

Erhohung um

Vereine und Organi- Private, Gewerbliche

sationen ansdssig in u. Vereine u. Organi-

Pattonville und die sationen auBerhalb

Mitgliedsstadte des 0% 0% 0% 50% Ver?opdsgebuef 0% 0% 0% 50%

Zweckverbands ansdssig
Ubungsbetrieb
(45 Min.)

1,50 € 1,80 € 1,95 € 2,10 € 225€ 3.00 € 3,60€ 390€ 4,20€ 450¢€

Veranstaltungen
Bis 4 Std. 50 € 60 € 65 € 70 € 75€ 100 € 120€ 130€ 140€ 150¢€
Bis 8 Std. 60 € 72 € 78 € 84 € 90 € 150 € 180 € 195€ 210€ 225€
g’,r‘j';' als 8 Std. (max. 24 70€ 84€  91€  98€  105€ 200 € 240€ 260€ 280€ 300€
Kiche 50 € 60 € 65 € 70 € 75€ 50 € 60 € 65 € 70 € 75€

Alle Nutzer werden iber das Veranstaltungs-Entgelt abgerechnet.

nachrichtlich, da fir
diese Entgeltkategorie

in

den letzten Jahren keine

Nutzung erfolgt.

Beschlussvorschlag:
Entgelt beibehalten
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Vergleichsentgelte Burgersaal

Birgersaal Pattonville Remseck Kornwestheim
Einwohnerzahl: 7.571 26.609 33.891
Preiskl. 5 Galerie Versammlungssaal Benutzergruppe I: Ortsansdssige Benutzergruppe II: Benutzergruppe IlI:
Eva-Mayr-Stihl Saal (wurde schon bei der letzten Anhebung 2021 als nachweislich eingetragene Ortsansassige nachweislich Auswartige nachweislich
(H der Bii ) Vergleich h ) gemeinndtzige Vereine; eingetragene nicht gemeinniitzige | eingetragene gemeinnitzige und
aus der Burger, ergleich herangezogen sowie die Kindersportschule Vereine, Ortsansassige nicht gemeinnitzige Vereine,
Ortsansdssige |Auswartige [Ortsanséssige |Auswartige | Ortsansdssige Orfsansdssige Auswadrtige Kornwestheim (Kiss). Privatpersonen, Kornwestheimer auswirtige stadtische
stadtische Einrichtungen; Einrichtungen, auswartige
Benutzergruppe || Benutzergruppe Il | Benutzergruppe insbesondere stadtische Behorden, auswdrtige Kirchen,
n Eigenbetriebe, ortsansassige auswadrtige Privatpersonen und
Bis 4 Std Kirchen und ortsansassige und ortsansassige und auswartige
: 50€ 100€ 103 € 251 € 375¢€ auswartige gemeinnlitzige Unternehmen.
i Instituti
Bis 8 Std. s0€ 150 € 145€ 351€ 525¢€ nstitutionen
Mehr als 8 Std. 70 € 200 € 330 € 29 702 1.051
(max. 24 Std.) 0€ 02€ 051 €
(Einheitsentgelt)
Birgersaal Pattonville Marbach Schwaikheim Ditzingen
Einwohnerzahl: 15.461 9.918 25.000
Schlosskeller Begegnungsstatte
Ortsansdssige [Auswdartige | Ortsansdssige |Auswartige |Ortsansdssige Auswartige Ortsansdssige Auswartige
Bis 4 Std. 50€ 100€
Bil td.
Is 8 Sta s0€ 150 € 150 €
10,00 € 13,00 €
Mehr als 8 Std.
(max. 24 $td.) 70€ 200 € 50,00 € 75,00 €
(Einheitsentgelt)

(Einheitsentgelt)

(Einheitsentgelt)

y1 abpjuy



Birgersaal Pattonville IKornin-MUnchingen GroBbottwar Enzweihingen Vaihingen a.d. Enz
Einwohnerzahl: 19.078 8.600 3.927 29.305
Widdumhof Kelter Winzer- "
" Versammlungsraum Lowensaal
Burgersaal hausen
Ortsansdssige [Auswdartige |Ortsansdssige |Auswartige |Ortsansdssige Auswadartige Ortsansdssige |Auswartige Ortsansdssige |Auswartige
Bis 4 Std. 50¢€ 100€ 293,93 € 25¢€ 130 €
Bis 8 Std. 60 € 150 € 229, 46,41 €/Std.
Mehr als 8 Std.
(max. 24 Std.) 70 € 200 € 252,10 € 504,20 €
(Einheitsentgelt) (Einheitsentgelt) (Einheitsentgelt) (Einheitsentgelt)

1 abpjuy
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PATTONVILLE

Entgeltordnung
fur die Burgerhalle Pattonville

A) Allgemeiner Erhebungsgrundsatz

FUr die Benutzung der Burgerhalle und des Uberlassenen Inventars wird ein Entgelt nach
MaBgabe dieser Entgeltordnung erhoben.

Dabei wird unterschieden zwischen:

- Sporthalle (gesamte Hallenfl&che)

- Mehrzweckhalle (nérdlicher Hallenteil)
- Kleine Sporthalle (sudlicher Hallenteil)
- KGche

- BUhne

B) Zahlungspflichtiger

Zur Bezahlung des Entgeltes sind der Anfragsteller und der Benutzer der R&ume verpflichtet. Meh-
rere Zahlungspflichtige haften als Gesamtschuldner.

C) Entgelte
|. Ubungsbetrieb
1. FUr die Uberlassung der Raume an die Grundschule Pattonville wird kein Entgelt erhoben.

2. Vereine aus dem Zweckverbandsgebiet haben fir die Uberlassung for Ubungszwecke
pro Unterrichtseinheit (45 Minuten) folgendes Entgelt zu entrichten:

- Mehrzweckhalle 1,30 €
- Kleine Sporthalle 0,70 €

Ubungseinheiten die nachgewiesenermaBen ausschlieBlich und kostenlos fir Kinder und Jugendii-
che aus dem Verbandsgebiet abgehalten werden, sind kostentrei.

3. Andere Benutzergruppen haben fir die Uberlassung der Turn- oder Mehrzweckhalle for
Ubungszwecke pro Unterrichtseinheit (45 Minuten) folgende Entgelte zu entrichten:

- Mehrzweckhalle 2,00 €
- Kleine Sporthalle 1,00 €

Ubungseinheiten die nachgewiesenermaBen ausschlieBlich und kostenlos fir Kinder und Jugendii-
che aus dem Verbandsgebiet abgehalten werden, sind kostenfrei.
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Il.Veranstaltungen
a) sporiliche Veranstaltungen

Vereine aus dem Zweckverbandsgebiet haben fir die Uberlassung der Réume fr sportiiche Ver-
anstaltungen ohne Ausgabe von Speisen oder Getrénken folgende Entgelte zu entrichten:

- Mehrzweckhalle 40,00 €
- Kleine Sporthalle 20,00 €

b) Sonstige Veranstaltungen

1. Vereine, Parteien und Wahlergemeinschaften oder sonstige Gruppen aus dem
Iweckverbandsgebiet haben fUr die Uberlassung der RGume fUr sonstige Veranstal-
tungen pro Tag folgende Entgelte zu entrichten

- Sporthalle 200,00 €
- Mehrzweckhalle 150,00 €
- Kleine Sporthalle 50,00 €
- Kdche mit Lagerraum 100,00 €
- BUhne 30,00 €

2. Vereinen, Parteien und Wdahlergemeinschaften aus dem Zweckverbandsgebiet wird
die Mehrzweckhalle oder die Sporthalle einmal jahrlich for einen Tag zum halben Ent-
gelf zur Abhaltung einer &ffentlichen Sport- oder Kulturveranstaltung zur Verfigung
gestellt. Das Entgelt nach b.5. bleibt davon unberUhrt.

3. FUr Wohltatigkeitsveranstaltungen, sowie karitative und soziale Zwecke kann auf An-
frag die Gebuhr erm@Bigt oder erlassen werden. Entsprechende Antréage sind unter
genavuer Beschreibung der Veranstaltung zusammen mit dem Hallenantrag beim
Iweckverband fristgerecht vorzulegen.

4. Sonstige Benutzergruppen und Privatpersonen sowie gewerbliche Veranstalter haben
folgende Entgelte zu entrichten

- Sporthalle 525,00 €
- Mehrzweckhalle 300,00 €
- Kleine Sporthalle 120,00 €
- KUche mit Lagerraum 300,00 €
- BUhne 120,00 €

5. Geht dem Veranstaltungstag ein Probe- oder Aufbautag voraus oder erfolgt der Ab-
bau erst am Tage nach dem Veranstaltungstag, so ist ein Zuschlag zum Entgelt nach
llb. 1.- 4. zu zahlen:

- Nutzer aus dem Verbandsgebiet 30 %
- Sonstige Nutzer 50 %

6. Kuche, Theke und Lagerraum stehen nur am Veranstaltungstag zur Verfugung.

7. Mit den oben genannten Benutzungsentgelten ist die normale Abnutzung der Uberlas-
senen Radume und Einrichtungen abgegolten.
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D) Falligkeit
1. Das Benutzungsentgelt wird vor der Veranstaltung in Rechnung gestellt und wird mit
der Zustellung der Rechnung zur Zahlung fallig.

2. Die Genehmigung zur Benutzung der Sporthalle kann von der Entrichtung eines Vor-
schusses auf das Benutzungsentgelt sowie von der Hinterlegung einer Kaution in Héhe
von mindestens 100 % des voraussichtlichen Rechnungsbetrages abhdngig gemacht
werden

E) Entgelt bei Ausfall von Veranstaltungen

1. Wird eine Veranstaltung angemeldet und nicht abgehalten, so hat der Veranstalter
die dadurch entstehenden Aufwendungen zu ersetzen.

2. Abs. 1 gilt dann nicht, wenn der Schuldner den Ausfall nicht zu vertreten hat und die
Absage rechtzeitig (Mindestens 2 Wochen) vor dem Veranstaltungstermin schriftlich
beim Zweckverband eingegangen ist oder die zugesagten RGume noch fUr andere
entgeltpflichtige Veranstaltungen zum selben Termin vergeben werden kdnnen.

F) Ausnahmen

Ausnahmen von dieser Entgeltordnung kann der Zweckverbandsvorsitzende auf Antrag
im &ffentlichen Interesse genehmigen.

G) Erfullungsort und Gerichtsstand

ErfUllungsort ist Remseck am Neckar und Gerichtsstand Ludwigsburg.

H) Inkrafttreten
Diese Entgeltordnung tritt am 01.11.2025 in Kraft.
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Benutzungsordnung
fur das Burgerzentrum Pattonville
mit Entgeltordnung

Allgemeines

Der Zweckverband Pattonville ist Eigentimer des Geb&audes John-F.-Kennedy-Allee
19/1-19/4, genannt Blrgerzentrum.

In dem Geb&ude befinden sich folgende Nutzungseinheiten:
im EG: Burgertreff und Burgeramt

im 1. OG: Kindertagesstatte Mitte

im 2. OG: Freie Schule Kornwestheim und die Bicherei

im 3. OG: Wohnungen, Geschaftsstelle des Zweckverbands.

Die laufende Aufsicht obliegt dem Hausmeister und den damit beauftragten Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern. Diese Uben im Auftrag des Zweckverbandes Patton-
ville das Hausrecht aus. Sie sind berechtigt, sdmtlichen Nutzern im Rahmen dieser
Benutzungsordnung Weisungen zu erteilen.

Samtliche Benutzergruppen sind verantwortlich, dass die Eingangstiren nach
Arbeitsschluss (Veranstaltungsende) abgeschlossen werden.

Das Rauchen sowie das Hantieren mit offenem Feuer und feuergefahrlichen
Gegenstanden ist im gesamten Blrgerzentrum verboten.

Fur private Gegenstande, die im Blrgerzentrum abgestellt werden, Gbernimmt der
Zweckverband Pattonville keine Haftung.

Fahrrader, Roller, Inlineskater, Motorfahrzeuge und dergleichen durfen nicht innerhalb
des Gebaudes abgestellt und benutzt werden. Eingange und Einfahrten missen stets
freigehalten werden.

Bei wiederholten oder schweren Verstéf3en gegen die Benutzungsordnung kann die
Erlaubnis zur Benutzung der einzelnen Einrichtungen des Blrgerzentrums zuriick-
genommen oder eingeschrankt sowie die sofortige RAumung des Gebaudes ver-
langt werden.

Burgertreff
Der Birgertreff ist eine Begegnungsstatte fir die Pattonviller Bevolkerung.

Die Offnungszeiten des Biirgertreffs werden in Absprache mit der
Zweckverbandsverwaltung festgelegt.

Der Zweckverband stellt den Pattonviller Vereinen flr Ihre Vereinsarbeit Raumlichkeiten
im Burgertreff zur Verfiigung. Die Belegung der Raumlichkeiten ist bei der Burgertreff-
Leitung zu beantragen. Fiir die regelmaRigen Belegungen (Ubungszeiten der Vereine)
wird von der Birgertreffleitung in Absprache mit den anderen Nutzern ein Belegungs-
plan ausgearbeitet. Ein Rechtsanspruch auf Uberlassung der Biirgertreffraume und auf
Berticksichtigung bestimmter Belegungszeiten besteht nicht. Der Zweckverband behalt
sich im Bedarfsfalle das jederzeitige Verfugungsrecht Uber die RAume des Birgertreffs
vor.
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4. Vorrang in der Belegung haben:

a) Veranstaltungen des Zweckverbandes und seiner Einrichtungen

b) kulturelle Veranstaltungen der Pattonviller Vereine

c) kulturelle Veranstaltungen der Remsecker, und Kornwestheimer Vereine, der Volks-
hochschule, sowie Veranstaltungen von Parteien und Wahlervereinigungen die in den
Gemeinderéten der Mitgliedsstadte des Zweckverbandes vertreten sind,

d) Veranstaltungen sonstiger Personen bzw. Gruppen, die in Pattonville wohnhaft sind.

Diese Rangfolge gilt auch fir die regelmaRigen Belegungen (Ubungszeiten).

5. Die Benutzung des Burgertreffs flr Veranstaltungen ist grundsatzlich 8 Wochen
vor dem geplanten Veranstaltungstermin bei der Birgertreffleitung schriftlich zu
beantragen. Vormerkungen werden nur fiir das laufende Jahr entgegengenommen.
Ab Oktober eines laufenden Jahres werden Antrage fur das Folgejahr vorgemerkt.

6. Die Uberlassenen Raume dirfen nur fiir den genehmigten Zweck benutzt werden. Der
Veranstalter darf die RGume Dritten nicht untervermieten oder sonst tberlassen.

7. Inden Schulferien kénnen die Raume des Bulrgertreffs nur bedingt benutzt werden.
Ausnahmen regelt auf Antrag die Burgertreffleitung.

8.  Wahrend der Nutzungszeiten hat der Nutzer die Pflicht, das Hausrecht in den zur
Nutzung lUberlassenen Raumen zu Ubernehmen. Die Rechte des Eigentimers,
insbesondere die Hausrechte des Hausmeisters, bleiben davon unberihrt.

9. Bei Veranstaltungen mit Jugendlichen sind die Bestimmungen des
Jugendschutzgesetzes vom Veranstalter zu beachten.

10. Beider Bestuhlung des Saales durch den Veranstalter sind die Bestuhlungsplane ein-
zuhalten. Ein- und Ausgénge sowie Notausgange durfen nicht zugestellt werden. Die
Abstuhlung hat ebenfalls durch den Veranstalter zu erfolgen.

11. Fur die Nutzung des Burgertreffs kann ein Entgelt (Miete) erhoben werden. Naheres
regelt Abschnitt 1X.

12. Die Nachtruhe beginnt um 22.00 Uhr. Ab diesem Zeitpunkt ist jeglicher Larm auf Zim-
merlautstarke zu reduzieren. Auf3erdem sind bei erhéhtem Larmpegel Fenster und Ti-
ren geschlossen zu halten. Eine Belastigung der Anwohner ist zu vermeiden.

13. Nach Beendigung der Veranstaltung sind die Uberlassenen Raume aufgerdumt und
besenrein zu verlassen und dem Zweckverband in dem Zustand zurlickzugeben, in
dem sie Uberlassen wurde. Anfallender Mill ist selbst zu entsorgen. Kiiche und Theke
sind grundsatzlich nass zu reinigen.

14. Die Schlussel fur die Veranstaltungsrdume kénnen frihestens drei Tage vor der Ver-
anstaltung bei der Biirgertreffleitung zu den tblichen Offnungszeiten oder nach Ab-
sprache abgeholt werden. Die Riickgabe der Schliissel erfolgt nach Vereinbarung.

15. Der Veranstalter ist verantwortlich, dass das Gebaude nach Beendigung der
Veranstaltung abgeschlossen wird.
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16. Es ist nicht gestattet, Einweggeschirr und —besteck zu benutzen. Es ist das in der
Kiche befindliche Geschirr und Besteck zu verwenden und wie angegeben wieder
einzuordnen.

17. Vor und nach jeder Veranstaltung wird der Geschirr-, Glaser- und Besteckbestand
kontrolliert bzw. gezahlt. Sind Fehlbestande zu verzeichnen oder Nachreinigungen
notwendig, werden die Kosten fur die Ersatzbeschaffung oder Reinigung dem jeweili-
gen Nutzer in Rechnung gestellt. Fehlendes oder beschadigtes Inventar, sowie Sach-
beschadigungen werden ebenfalls dem Veranstalter berechnet. Der Veranstalter haf-
tet auch fiir Schaden durch Dritte.

lll. Blrgeramt

1. Das Burgeramt ist eine Einrichtung des Zweckverbandes und dient vorrangig der Pat-
tonviller Bevolkerung als Au3enstelle der Blrgeramter der Stadte Kornwestheim und
Remseck.

2.  Die Offnungszeiten des Biirgeramtes werden in Absprache mit der Zweckverbands-
verwaltung sowie den Stadten Kornwestheim und Remseck festgelegt.

IV. Kindergarten

1. Der viergruppige Kindergarten (Kindertagesstatte Mitte) ist eine Einrichtung des
Zweckverbandes Pattonville.

2.  Die Offnungszeiten des Kindergartens werden in Absprache mit der
Zweckverbandsverwaltung festgelegt.

3.  Der Zugang zum Kindergarten erfolgt iber den Eingang John-F.-Kennedy-Allee 19/1.

4. Den Erzieherinnen obliegt wahrend der Offnungszeit der Einrichtung das Hausrecht
in den Uberlassenen Raumen sowie im Aul3enbereich. Die Rechte des Hausmeisters
bleiben davon unberhrt.

5. Die Raumlichkeiten des Kindergartens sowie der AuRenbereich (Garten) stehen aus-
schlielich dem Kindergartenbetrieb zur Verfligung. Eine Nutzung der Rdume oder
des AulRenbereichs durch Dritte ist nicht vorgesehen.

V. Geschaftsraume 2. OG

Die Geschaftsraume im 2. OG sind zur gewerblichen Vermietung bestimmt.
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Blcherei

Fur die vom Burgerverein Pattonville betriebene Blcherei stellt der Zweckverband ei-
nen Bilchereiraum und einen Nebenraum mit den notwendigen Einrichtungsgegen-
standen zur Verfigung. Das Foyer, die Moblierung des Foyers sowie die Teekiiche
werden vorrangig von der Blicherei genutzt.

Die Offnungszeiten der Buicherei werden in Absprache mit der
Zweckverbandsverwaltung festgelegt.

Der Bichereiraum wird dem Buchereibetreiber vorrangig fur den Blchereibetrieb sowie
eng damit verbundenen Veranstaltungen (Lesungen) kostenlos Uberlassen. Veranstal-
tungen im Rahmen des Biichereibetriebs, die auRerhalb der regularen Offnungszeiten
stattfinden, sind der Zweckverbandsverwaltung bzw. dem Burgertreff rechtzeitig vorher
anzukundigen (in der Regel 1 Woche vorher). Die kostenlose Bereitstellung des Rau-
mes beinhaltet die Kosten fur Heizung, WC-Benutzung im Foyer, Strom, Wasser, Tele-
fon, EDV und Reinigung. Die Kosten werden intern im Haushaltsplan des Zweckver-
bandes verrechnet. Das Nahere regelt eine Vereinbarung.

Die Mitarbeiter der Blicherei sind verantwortlich, dass die Biicherei- und Eingangsttren
(auch Haustiire 19/3) nach den Offnungszeiten abgeschlossen werden.

Foyer

Das Foyer im 2. Obergeschoss dient in erster Linie als Aufenthaltsraum fir Besucher
der Bucherei. Den Gasten stehen die beiden Toiletten im Foyer zur Verfligung.

Wohnungen
Vermieter der Wohnungen ist der Zweckverband Pattonville.

Die Vermietung der Wohnungen sowie die Wohnungsverwaltung kann auf einen Dritten
Ubertragen werden.

Die Mieter haben sich entsprechend der Hausordnung zu verhalten.

Entgelte (Mietpreise)

Fur die Benutzung der Raumlichkeiten im Birgerzentrum und des Uberlassenen
Inventars wird ein Entgelt (Miete) erhoben. Nicht enthalten sind die Wiederbe-
schaffungskosten fur beschéadigte oder fehlende Gegensténde.

Zur Bezahlung des Entgeltes sind der Antragsteller und der Benutzer der Raume
verpflichtet. Mehrere Zahlungspflichtige haften als Gesamtschuldner.
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Es werden folgende Entgelte festgesetzt:

Private, Gewerbliche und Ver- Vereine und Organisationen
eine und Organisationen au-  ansassig in Pattonville und
Rerhalb Verbandsgebiet an- die Mitgliedsstadte des

sassig. Zweckverbands.
Burgersaal
Ubungsbetrieb (45 Min.) 4,50€ 2,25 €
Veranstaltungen
Bis 4 Std. 150 € 75 €
Bis 8 Std. 225 € 90 €
Mehr als 8 Std. (max. 24 300 € 105 €
Std.)
Kiche (nur zusammen 75 € 75 €
mit Saal)

Die Genehmigung zur Benutzung des Blrgersaales und sonstiger R&ume kann von der
Entrichtung eines Vorschusses auf das Benutzungsentgelt sowie von der Hinterlegung
einer Kaution in H6he von mindestens 100 % der voraussichtlichen Miete abhangig ge-
macht werden.

Die Miete wird vor der Veranstaltung in Rechnung gestellt und ist vor Ubergabe der
R&aumlichkeiten zu bezahlen.

RegelmaRkige Raumnutzungen (z. B. Ubungsbetrieb, Biichereibetrieb) werden mindes-
tens einmal jahrlich oder nach Ende der Nutzungszeit (z. B. Kurse) abgerechnet.

Fur Wohltatigkeitsveranstaltungen, sowie karitative und soziale Zwecke kann auf Antrag
das Entgelt ermaRigt oder erlassen werden. Entsprechende Antrage sind unter genauer
Beschreibung der Veranstaltung zusammen mit dem Benutzungsantrag beim Zweck-
verband mindestens vier Wochen vorher vorzulegen.

Erfullungsort und Gerichtsstand

Erfullungsort ist Remseck am Neckar und Gerichtsstand Ludwigsburg.

Inkrafttreten
Diese Entgeltordnung tritt am 01.11.2025 in Kraft.
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